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Plädoyer für die Verchristlichung der Kirche
Als Vertiefung der Kirchenvision, in die P. M. Zulehners Schrift «Wi-

der die Resignation in der Kirche»' ausmündet, insbesondere der Geschwi-
sterlichkeit als des eigentlichen Scharniergliedes zwischen Mystik und Poli-
tik, lässt sich das neue Buch des Freiburger Pastoraltheologen Leo Karrer
über den «Aufbruch der Christen» lesen.- Auch es ist eine im besten Sinn
des Wortes streng spirituell-theologische Publikation. Denn das auch heute
noch (oder heute wieder) problematische Verhältnis zwischen Laien und
Klerus wird nicht nur in seiner historischen Dimension analysiert. Dies ge-
schieht zwar gründlich im zweiten Kapitel, in dem gezeigt wird, wie sich be-
reits in der ganzen Kirchengeschichte die heute überfällig gewordene Frage
nach den Laien in der Kirche stets als Frage nach der Kirche selber, nach ih-
rer in den getauften und gefirmten Frauen und Männern verwirklichten
Identität und nach ihrer Glaubwürdigkeit im Handeln und Verhalten aller
Kirchenglieder gestellt hat. Dieses Verhältnis zwischen Laien und Klerus
wird aber auch nicht nur in seiner spezifisch neuzeitlichen Entwicklung dar-
gestellt, in der die Laien sich als Glieder der Kirche wiederentdeckt und ihren
theologischen Ort wiedergefunden haben. Zwar werden auch diese Ent-
wicklungslinien meisterhaft nachgezeichnet und dabei die in ihrer jeweiligen
Situation zeitgemässen Ansätze ebenso gewürdigt, wie die heute ana-
chronistisch gewordenen Gestalten und Konkretisierungen namhaft ge-
macht werden.

Das eigentliche Anliegen Karrers jedoch ist ein streng theologisches.
Ihm geht es elementar um die christliche Dimension der Kirche - aus der
Überzeugung heraus, «dass Kirche nicht zu haben ist, ausser wir lassen uns
von ihrer christlichen Tiefe dankbar beschenken»: «Kirche ist in der Tat ein
überdrüssiges Thema, wenn uns nicht die Leidenschaft für ihre christliche
Dimension zu ergreifen vermag» (14). Diese Konzentration auf die christli-
che Dimension der Kirche erweist sich dabei als alles andere denn als harm-
los; sie ist vielmehr ungemein gefährlich, da das «Subversivste» für die
«sichtbare» Kirche genau darin liegt, «dass wir sie in ihrer christlichen Di-
mension lieben» (177), und dies heisst konkret, dass wir sie trotz und in ihrer
Knechtsgestalt lieben dürfen und sollen.

Von daher ist es kein Zufall, dass der Angelpunkt von Karrers Buch in
der im achten Kapitel perspektivenreich entfalteten Spiritualität für enga-
gierte Laien in der Kirche - auch und gerade im Umgang mit dem «Konflikt
mit den Konflikten» (91) - liegt, deren elementarstes Element in der «un-
übertragbaren Aufgabe» gesehen wird, «selber mündig zu werden» (149).
Denn ohne eine solche Laienspiritualität erwiese sich nicht nur die im sieb-
ten Kapitel postulierte und pastoraltheologisch bestens fundierte Neugestal-
tung einer synodalen Struktur der Kirche als blosse Frage einer gleichsam
kybernetischen Kirchentechnokratie: «Es hat letztlich nur Sinn, von syn-
odalen Formen der Mitverantwortung wie von neuen Schläuchen zu spre-



402

chen, wenn entscheidend nach der Güte des Weines gefragt wird» (148). Von
dieser perspektivenreich entwickelten Laienspiritualität her ergibt sich viel-
mehr auch eine heilsame Relativierung derjenigen Traktanden, die gegen-
wärtig das kirchliche Leben auf Trab zu halten scheinen: «Ohne das person-
liehe Wagnis des Glaubens an Jesus Christus wäre alles Abstrampeln um
Kirchendisziplin und um die rechte kirchliche Lehre ein überflüssiges und
überdrüssiges Thema» (150). Deshalb kann auch die gewiss vordringliche
und notwendige Frage nach dem kircheninstitutionellen Ort der Laien, ver-
gleicht man sie mit der Frage nach der glaubwürdigen Lebendigkeit der
Christinnen und Christen selber, eigentlich nur die «zweitgrösste Sorge» in
der gegenwärtigen Kirche sein: «Die erste Sorge gilt dem glaubwürdig geleb-
ten Christsein» (149).

//e/Acme Fp/c/z/zv? /z/z' A/zrMc/ze fF/p/ezvpopzz/e
Es dürfte von selbst einleuchten, warum man den Anspruch Karrers,

mit seinem Buch sozusagen eine «innerkirchliche Befreiungstheologie», we-
nigstens in Grundrissen, vorzulegen, als gelungen beurteilt werden darf.
Wie alle ehrliche Befreiungstheologie aber eigentlich nur den einen Sinn ha-
ben kann, sich selber überflüssig zu machen, so gehört auch dieses Buch
Karrers - zusammen mit demjenigen von Zulehner - in jene bereits gross an-
geschwollene Bibliothek, die von selbst zu Makulatur würde, wenn in der ka-
tholischen Kirche der schon zu lange dauernde Kirchenwinter überwunden
und es wieder Frühling werden könnte. Und dass die beiden vorgestellten
und warm empfohlenen Bücher möglichst bald zu Makulatur werden, dage-

gen hätten ihre Autoren gewiss am allerwenigsten etwas einzuwenden. Ganz
im Gegenteil! Es ist bestimmt ihr grösster Wunsch. Solange wir uns aber
noch in kirchlichen Wintertagen oder -monaten aufhalten, bleiben diese Bü-
eher Kirchennot-wendend und ist es «würdig und recht, billig und heilsam»,
sie zur aufmerksamen Lektüre zu empfehlen.

Dass es Frühling werden kann in unserer Kirche: diese notwendige
«Wende» kann aber keine Christin und kein Christ der Kirchenleitung allein
überlassen. Da ist vielmehr jede und jeder in die Kirchenpflicht gerufen. Zu-
mindest dies sollten wir von den beiden vorgestellten Büchern lernen, die
denn auch nicht zufällig in dieselbe Konsequenz münden: Wir alle, Laien,
Priester und Bischöfe, müssen gläubiger oder, um dieses antiquiert erschei-
nende und doch höchst aktuelle Wort zu verwenden, frömmer werden, wenn
wir die gegenwärtige Kirchenkrise überwinden wollen. Dazu aber gehört
eine schöne Portion «Trotzdem-Liebe» zur Kirche. Atz/Y Aoc/z

' Vgl. den Leitartikel SKZ 157 (1989) Nr. 23, S. 385 f. (Christenmutige «Trotzdem-Liebe»

zur Kirche).
^ Leo Karrer, Aufbruch der Christen. Das Ende der klerikalen Kirche (Kösel, München 1989)

189 Seiten.

Theologie

Kirchliche Lehre und
Ethik: Eine Behinderung
des (ärztlichen) Handelns?
/zzzzez-Aa/b z/ez- SysZe/zzaZ/scAezz FAeo/o-

g/e, erA/äz-/e Pro/ fLa/Zez' Faspez; z/ez- nette
ß/scAo/ von FoZ/eztbaz-g-S/aZ/gazT, set z//e

Moz-a//Aeo/og/e etne HzY P/'tsenzenZrttttt ge-
vvonrfen. «Pt'nerset'Zs ne/ttnen z//'e Fozz/A'A/e

etnze/ner AYora/Z/zeo/ogen z/z/z/ ganzer nto-
z-a/zAeo/og/scAez- Ptc/tZttngen tn/Z z/ew A/zrA-

A'cAezz LeAz-azzzZ ztt; ßttz/ererset'Zs sZe/tZ z//e

Moza/zAeo/og/e gegezzwäz-Z/g tn vorcZersZer

Fzw/Zbe/ der Löst/ngganz nette/; sc/?vWer;'ger

aAZtte//er Fragen, z//e s/cA vor a//ezn t/n Ker-

Aä/Zzt/s ztt/' gegen wäz-Z/gezz ß/o/og/e z/z?z/Me-

zfe/zz ergeben. Daztt Ao/n/nZ, z/ass s/cA c/z'e

Moz-a/ZAeo/og/e /ttt'Z z/er S/ZucrZ/o/i Aon/ron-
Z/'erZ s/eAZ, z/ass st'c/t zn z/ez- F/te-, Fazzz/A'ezz-

t/nzZ Sexzza/zzzoz-ß/ z/te A/zrA/z'cAezt ZVor/nen

wzzz/ z/te tn z/er Gese//scAa/Z ge/Zenz/en S/an-
z/arz/s we/Z aztse/nanz/erenZwtcAe/Z Aabezz.

Fetne anz/ere ZAeo/og/scAe ZD/sz/p/Zz? t'sZ z/es-

ba/b t//t zlttgenb/tcA so sZarA ange/ragZ ttnz/

/zerattsge/orz/erZ vvte z/te A/ora/Z/teo/ogte. D/e

Löstt/tgz/ergenannZen aAZtte//en Frztgen wt'rz/

tn z/er Mora/Z/teo/ogt'e nt/n /retV/c/t z/az/ttreb

erscbwerZ ttnz/ geräZ z/az/ttre/t tn et'ne/t tnner-
AtrcA/i'cAen Fon///Az, z/ass z/te A/ora/Zbeo/o-

gt'e tn z/en be/z/ett /eZ^Ze/t JaArceAnZen tn t'Arer

Prtngtpten/eAre grosse Leranz/erttngen er-

/aAren AaZ, t'tber z/te bt's/ang atte/t tn z/er Mo-
ra/Z/teo/ogt'e se/bsZ Aetn vo//er Fo/tsens er-

zte/z werz/en Ao/tnZe.» /zn/o/genz/en ße/Zrag,

z/essen potn/terZer SZanzZ/ntnAZ zur Z/tsAus-

sto/t bet'Zragen so//, geAZ es t/tzt ebez; z/tese

Prt'nzt/zt'en/e/tre. tK/r AaZZen z/teses Pos/Ztons-

papter gerne oAne Ftnrez/e verö/ZenZ/zcAZ.

met'/ es aber z//e AaZAo/t'seAen Moz-a/zAeo/o-

gezt, z/te et'/te Ze/eo/ogtscAe /Vorzubegrt'tn-

z/ttng verZre/en, z/es (/Zt/tZartszztz/s bezz'cA/tg/,

Aaben wtr t/nseren /rüAeren M/Zrez/aAzor

Franz Fttzger gebe/en, z/te wenn aucA n/cAz

naznenZ/t'cA, so z/ocA se/Zezt AarZ /I ngeA/ag/en

zu verZetz/tgen. /Dte von Pro/ tfa/Zer Fasper
an etne/n tnZernaZ/ona/en Svtttpostttzz? z/er

FaZAo/t'scAezt zl Aaz/e/ztte t'zt ßayern vozgeZra-

genen /ius/tVArt/ngen wez'z/ezt /zn ßer/cAZ-

banz/ z//eses Syznpos/uzns - Ä't'reAe tn Fttropa,
PaZ/ztos Ker/ag - ztaeAztt/esen setzt./

Pez/aAZ/on

I. Fragestellung

1. Die Lehre der Kirche scheint das

ärztliche Handeln einzuschränken

Nach der Lehre der Kirche ist der Ge-

brauch von künstlichen Mitteln zur Emp-
fängnisverhütung verboten. Die Kirche hat

Stellung bezogen gegen die künstliche Inse-

mination. Sie verurteilt den Schwanger-

schaftsabbruch generell. Auch die ln-Vitro-
Fertilisation lehnt das kirchliche Lehramt
ab. Alle Massnahmen einer aktiven Eutha-
nasie sind nicht erlaubt. Tatsächlich scheint

die kirchliche Lehre das ärztliche Handeln

zu behindern.

2. Berufsethische Richtlinien scheinen

das ärztliche Handeln einzuschränken

Neben der kirchlichen Lehre gibt es die

ärztliche Berufsethik. Der Eid des Hippo-
krates schon verbietet die aktive Euthanasie

und den Schwangerschaftsabbruch. Es gibt
Berufs- und Facharztordnungen, es gibt
Richtlinien von medizinischen Institutio-

nen, welche das ärztliche Handeln nicht nur
ordnen, sondern auch einschränken.

3. Manche Normen sind sehr umstritten
und die Zuständigkeit von moralischen

Instanzen ist für manche unklar
Für die konkrete Entscheidungsfindung

des Arztes kommt erschwerend hinzu, dass

die ethischen Richtlinien unterschiedlich
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sind. Die Fachleute und die Autoritäten sind

sich nicht immer einig. Manche Normen
sind sehr umstritten.

Das gilt sogar innerhalb der katholischen
Kirche. Es gibt Moraltheologen, welche

auch öffentlich eine andere Position vertre-
ten als das offizielle Lehramt der Kirche.
Dies trifft gerade auch für die Probleme zu,
welche den Arzt in besonderer Weise ange-
hen. Woran soll der katholische Arzt sich

halten: An das Lehramt der Kirche? An die

Moraltheologen? An die Ethiker?
Welche Zuständigkeit hat die wissen-

schaftliche Ethik, die Moraltheologie, das

Lehramt der Kirche für das ärztliche Han-
dein? Und wo kommt dabei das persönliche
Gewissen des Arztes vor? Auch das Gewis-

sen ist ja eine innere Instanz, die mein Elan-
dein unter Umständen behindert oder ein-

schränkt.

II. Sind Verbote
Behinderungen? '

1. Sittliches Handeln hat mit
dem Gut-Sein des Menschen zu tun
Auf den ersten Blick sind Verbote Behin-

derungen. Das Kind darf nicht auf das Fen-

sterbrett klettern. Ich darf mit meinem Auto
auf einer Strasse mit Gegenverkehr nicht auf
der linken Seite fahren. Meine Freiheit ist

eingeschränkt. Gleichzeitig ermöglichen sol-
che Verbote die Freiheit von Unfällen. Das

Tötungsverbot ermöglicht das Leben.

Wie sieht das für das ärztliche Handeln
aus? Es ist der Beruf des Arztes, Krankhei-

ten zu heilen. Seine Tätigkeit bezieht sich auf
die Gesundheit des Menschen. Ein «guter»
Arzt ist ein Arzt, der mir wirksam hilft,
wenn ich krank bin. Die Medizin ist jene
Wissenschaft, die dem Arzt hilft, die spezifi-
sehe Tätigkeit des Heilens «gut» auszuüben.

Der Arzt «beschäftigt sich also mit dem

Menschen unter einem eingeschränkten Ge-

sichtspunkt; er behandelt oder beriicksich-

tigt <etwas> des Menschen; das heisst er ist

ein Spezialist»-. Damit wir sein Handeln
sittlich gut nennen können, genügt es nicht,
dass er sein «Handwerk» richtig, kunstge-
recht und wenn möglich effizient durch-
führt. Das perfekte Verbrechen wird durch
seine Perfektion nicht sittlich gut. Der

«gute» Dieb ist gerade in Hinsicht auf den

Diebstahl kein guter Mensch. Sittlich ist ein

Handeln erst, insofern es mit dem Gut-Sein
des Menschen zu tun hat. In der Medizin und
in anderen Berufen und Wissenschaften geht

es jeweils um einen Teilaspekt des menschli-
chen Seins und Tuns. In der Ethik oder Mo-

ral dagegen geht es «um das Tun des Men-

sehen, insofern es eben das Tun eines Men-
sehen ist»'. «Der Ethiker ist kein Spezialist.
Ethik übersteigt... den jeweils einge-

schränkten Gesichtspunkt einzelner Fach-

disziplinen, Berufssparten, Technologien
und der ihnen entsprechenden Handlungs-
weisen. Denn sie hat es mit dem <Gut-Sein>

schlechthin der menschlichen Praxis zu tun,
mit dem, was wir ihre Sittlichkeit oder Mora-
lität nennen»'.

Die ethische Frage, ob der Zweck die Mit-
tel heilige, kann nur unter der Vorausset-

zung sinnvoll gestellt werden, dass es einen

Massstab des Gut-Seins von Handlungen
gibt, der die nur «spezialisierte» Zweckratio-
nalität einzelner Handlungen transzendiert.
Die einzelnen Handlungen erhalten somit,
gerade insofern sie M/Yfe/ sind, ihre Morali-
tat von einem übergeordneten Zweck, auf-
grund dessen sie zunächst einmal als mora-
lisch schlecht qualifiziert werden können.
«Dieser Zweck ist - allgemein gesprochen -
die Verwirklichung des eigenen Mensch-
seins. Denn welcher Arzt, Unternehmer oder
Wissenschaftler wollte durch die Ausübung
seiner beruflichen Tätigkeit nicht auch

gleichzeitig sein Menschsein verwirkli-
chen?»' Erst jetzt kann sich die Frage stel-

len, ob ein guter Zweck «schlechte» Hand-
lungen nun «heiligen» könne, eine Frage, die

nun natürlich verneint werden muss, da ja
sittlich schlecht gerade jene Handlungen
sind, die mit dem eigenen Menschsein im

Widerspruch stehen. Mit anderen Worten:

Wenn jeder handelnde Mensch eine ei-

gene moralische Kompetenz hat, welche Zu-

ständigkeit kommt dann der wissenschaftli-

chen Ethik zu?

1. Die Ethik reflektiert moralische
Phänomene (sittliches Handeln, einzelne

Normen und ihre Begründungen)
Die Ethik oder Moralphilosophie «setzt

sittliche Erfahrung allemal voraus. Sie setzt

voraus, dass wir schon einmal dankbar wa-

ren, schon einmal empört, dass wir schon

einmal die Handlungsweise eines Menschen
bewundert und eines anderen verabscheut

haben, dass wir selbst schon einmal glück-
lieh darüber waren, jemandem Freude ge-
macht zu haben, und dass wir uns schon ein-

mal vor uns selbst geschämt haben»." Der
Ethiker - und aus höherer Warte der Moral-
theologe - reflektiert lediglich in einer ganz
bestimmten, eben wissenschaftlichen Weise

über das Phänomen «Moralität» oder «Mo-
ral». Ethik oder Moralphilosophie geschieht

2. Sittlich schlechte Handlungen
beeinträchtigen oder verhindern
die Erfüllung des eigenen Menschseins
Eine schlechte Handlung schadet nicht

nur dem Opfer, sondern auch dem Täter."
Wenn diese Überlegungen zutreffen, dann

wird deutlich, dass moralische Verbote und
Gebote - soweit sie sich rechtfertigen lassen -
zwar die Handlungsmöglichkeiten ein-

schränken. Aber gleichzeitig stehen sie im
Dienste eines erfüllten Menschseins. Wer die

Handlungsfreiheit gegen die Moralität miss-

braucht, nimmt Schaden an seinem eigenen
Menschsein.

3. Jeder Mensch hat eine unmittelbare
moralische Kompetenz
Ethik hat zu tun mit jenem Aspekt

menschlichen Handelns, der übergreifend
die Verwirklichung des Menschseins aus-

macht. Dieser Aspekt begründet letztlich
auch erst die praktische Sinnhaftigkeit des

Arztseins, Unternehmerseins, Arbeiterseins
oder Wissenschaftlerseins überhaupt. Dar-
aus können wir erschliessen: Nicht nur der

Ethiker ist für das sittliche Gut-Sein zustän-

dig, sondern jeder menschlich Handelnde
besitzt unmittelbar die moralische Kompe-
tenz. Das menschliche Leben ist immer
schon gekennzeichnet durch Lob und Tadel.

Jeder Mensch handelt, indem er moralische
Richtlinien beachtet oder missachtet. Soweit

er verantwortlich handeln kann, hat jeder
Mensch eine moralische Erfahrung, auf die

er sich bei seinen Entscheidungen stützen
kann. "

also im Nachdenken über etwas, was wir im-
mer schon tun: als Menschen verantwortlich
handeln bzw. menschliche Handlungen
nach moralischen Kriterien beurteilen. «Wir
brauchen auf die Verlautbarungen der aka-
demischen Moralphilosophie im Regelfall

Dieser Text gibt im wesentlichen den Vortrag
bei einer Tagung der Vereinigung katholischer
Ärzte der Schweiz am 5. November 1988 in Frei-
bürg wieder.

' Vgl. M. Rhonheimer, Gut und böse oder
richtig und falsch - was unterscheidet das Sittli-
che?, in: H. Thomas (Hrsg.), Ethik der Leistung,
Herford 1988, 47-75.

-Ebd. 48.
' Ebd.
' Ebd.
' Ebd.
** Vgl. S. Pinckaers, Le jugement moral sur

les problèmes de la vie naissante, in: Nova et Vete-
ra 4/1988, 254-71, bes. 265-67.

^ Vgl. M. Rhonheimer, aaO. 52-55.
7 Vgl. R. Spaemann (Hrsg.), Ethik-Lesebuch.

Von Platon bis heute, München 1987, 9-23.
8 Ebd. 10; vgl. S. Pinckaers, aaO. 261-65.

III. Möglichkeiten und Grenzen der wissenschaftlichen Ethik'
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nicht erst zu hören, um uns als moralische

Subjekte konstituieren und bewähren zu

können»', sagt der in Zürich lehrende Phi-

losoph H. Lübbe.

2. Die Ethik kann Entscheidungshilfen
geben gerade in schwierigen Fragen
Wozu dient also die Ethik? Ihre Leistung

besteht darin, dass sie das, was sowieso

schon alle wissen oder wissen könnten und

sollten, genauer formuliert. Ausserdem

kann sie dieses ethische Wissen gegen

Scheinwidersprüche verteidigen und sie

kann es auch kulturwirksam gegenwärtig
halten. Sie stellt dieses Wissen letztlich dem-

jenigen zur Verfügung, der konkrete sittlich
relevante Entscheidungen zu treffen hat.

Die Ethik will und kann eine Orientie-

rungshilfe sein bei Fragen wie den folgen-
den: Darf der Mensch alles, was er kann?

Heiligt der Zweck die Mittel? Sind Gut und
Böse relativ? Was macht eine Handlung gut?
Muss man immer seinem Gewissen folgen?
Wie handle ich richtig? Wie soll ich mich
hier und jetzt verhalten? "

Es geht auch um ein Modell der Gesamt-

Vorstellung von dem, was der Mensch soll
und woraufhin er erzogen werden soll, das

heisst von dem, was zu sein und zu tun ihm

aufgegeben ist. In einem gewissen Sinn muss

der Mensch ja erst werden, was er ist. Es geht
in der Ethik also darum, dass der Mensch

richtig sei und aus diesem Richtigsein heraus

richtig handle, dass er seine Möglichkeiten
verwirkliche. Vorausgesetzt ist die Überzeu-

gung, dass der Mensch überhaupt etwas soll,
dass in seinem Verhalten und Tun nicht alles

sowieso richtig ist und gut. Diese Ambiva-
lenz menschlichen Handelns bringt ein Wort
von G. Benn zum Ausdruck: «Die Krone der

Schöpfung, das Schwein, der Mensch». '*

Nun, in vielen Fällen wissen wir, was wir
zu tun oder zu lassen haben, ohne die Mit-
wirkung der wissenschaftlichen Ethik. Aber
es gibt immer wieder auch sehr schwierige

Situationen, komplexe ethische Probleme,

neue Fragestellungen und Konflikte, welche

gründliche Überlegungen verlangen. Man-
che Fragen, mit denen gerade Ärzte in ihrem
Beruf zu tun haben, sind in ethischer Hin-
sieht nicht leicht zu beantworten. Hier kann
der Ethiker oder Moralphilosoph dem Arzt
bei der Entscheidungsfindung helfen, ohne

ihm jedoch die Entscheidung selbst abzu-

nehmen.

3. Die Frage, ob Verbote Behinderungen
sind, wird von der Ethik unterschiedlich

interpretiert - darin zeigt sich die Grenze

der Ethik
Die Analyse sittlichen Handelns ergab,

dass es in der Ethik um das Gut-Sein des

Menschen geht. Der Mensch darf deshalb

nicht alles, was er kann. Die Moral setzt

Grenzen. Aber es sind jene Grenzen, die ver-

hindern, dass der Mensch durch sein Kön-

nen sich vergisst. Je mehr der Mensch näm-
lieh seine Herrschaft über die Natur poten-
ziert, desto mehr gerät er in Gefähr, seine

eigene Natur zum Material seiner Manipula-
tion zu degradieren. Er endet bei der Ab-
Schaffung des Menschen und hört damit

auf, menschlich zu handeln." «Der Mensch

konstruiert (eben) seine menschliche Identi-
tät nicht erst durch das, was er tut, sondern

er besitzt eine solche Identität bereits vor al-

lern Tun.»" Diese Identität, die wir auch

menschliche Natur nennen, enthält ein un-
aufhebbares und unverfügbares Kriterium
für Menschlichkeit. Darum darf man ge-
wisse Dinge unter keinen Umständen tun,
will man in seinem Handeln dem Kriterium
des Menschseins genügen, das heisst, will
man menschlich handeln."

Dieser Antwort widerspricht der konse-

quenzialistische Utilitarismus. Er sagt: Das

sittlich Richtige ist nichts anderes als die op-
timale Bilanz der voraussehbaren Folgen un-
seres Tuns. Gut ist eine Handlung, wenn sie

sich die Erreichung dieses Optimums zum

1. Die Moraltheologie gründet das Sollen

auf Gott:
Das Hauptgebot der Gottes-
und Nächstenliebe

Die philosophische Ethik reflektiert jene
Motivation für sittliches Handeln, die aus

der Einsicht einer vernünftigen Regel ent-

springt. Die Moraltheologie hingegen grün-
det offenkundig das Sollen auf Gott. Er ist

für sie das letzte Motiv des menschlichen
Handelns. Der menschgewordene Gott Je-

sus Christus stiftet einen Status der Freund-
schaft mit Gott, der theoretisch nicht ableit-
bar ist. Damit erhält das Handeln des Men-
sehen im Guten wie im Bösen eine

theoretisch nicht einholbare absolute Di-
mension. Gegenüber dem Anspruch Gottes

versagt der Mensch immer wieder. Der glau-
bende Mensch weiss sich von seiner Schuld

befreit durch die historisch-faktische Erlö-
sungstat Jesu Christi. Deshalb entspringt
seine Motivation für sittliches Handeln der

Dankbarkeit für die geschenkte Verzeihung.
Dabei ist es so, dass erst die Reue die Sünde

in ihrer ganzen Tiefe sichtbar werden lässt.

Doch die Reue ist nach christlicher Lehre ih-
rerseits eine Gnade, das heisst von Gott ge-
schenkt. «Am Anfang des christlichen Le-

bens steht das Wort Christi: <Ich will dich
nicht verurteilen. Geh und sündige von jetzt
an nicht mehr.) Das Prinzip dieses Lebens ist
die Nachfolge Jesu.»"

Ziel setzt. Für diese ethische Konzeption ist
das höchste Ziel das grösste Glück der gross-
ten Zahl. Ihre Methode sind Güter-

abwägungen, mit denen wir die üblen Folgen
unseres Tuns minimalisieren müssen. Man
nennt dieses ethische Modell auch teleologi-
sehe Ethik. Aus diesem Ansatz folgt, dass es

keine sittliche Norm mehr gibt, die aus-
nahmslos gilt. Denn das Gute wird in der

Güterabwägung ja erst bestimmt. "
Obwohl die Schwächen und Irrtümer die-

ses Ansatzes in der ethischen Diskussion
schon ausführlich dargelegt worden sind, ist

er immer noch weit verbreitet."*' Mit dieser
ethischen Konzeption lassen sich bei jeder
ethischen Norm Ausnahmen rechtfertigen.
Mit entsprechend «guten» Gründen kann
ich gegen jede Norm handeln. Es ist ein-
leuchtend, dass eine hedonistisch gestimmte
Mentalität dieses ethische Modell bevor-

zugt. Wenn ein Arzt dieser Ethik der Güter-

abwägung folgt, werden für ihn ethische
oder kirchliche Verbote keine Behinderun-

gen sein. In jedem konkreten Einzelfall näm-
lieh wird er «gute Gründe» haben, um «aus-
nahmsweise» die grundsätzlich akzeptierte
Regel ausser Betracht zu lassen.

Die erste Handlungsmaxime der Moral-

theologie ist die Gottesliebe. In allem, was

der Mensch tut, soll Gott verherrlicht wer-
den. Doch dieser Grundsatz scheint keine

Ableitung bestimmter Handlungsnormen
zuzulassen. «Gott wird durch das Gute ver-

herrlicht. Aber was das Gute ist, lässt sich, so

scheint es, nicht umgekehrt aus dem Gedan-

ken der Verherrlichung Gottes ableiten.

" H. Lübbe, Moral und Philosophie der Mo-
ral, in: Der Mensch und die Wissenschaften vom
Menschen, Innsbruck 1983 (zit. nach M. Rhonhei-

mer, aaO. 54).
Vgl. ebd.

" Vgl. R. Spaemann, Moralische Grundbe-
griffe, München 1982.

12 Vgl. J. Pieper, Über das christliche Men-
schenbild, München '1955, und ders., Das Vier-
gespann, München 1964.

" Vgl. M. Rhonheimer, aaO. 64; vgl. C.S. Le-
wis, Die Abschaffung des Menschen, Einsiedeln
1979, bes. 57-82; vgl. S. Pinckaers, aaO.

'4 M. Rhonheimer, aaO. 71 f.
" Vgl. ebd. 72.

" Vgl. ebd. 64-72; vgl. R. Spaemann, Gut und
böse relativ? Über die Allgemeingültigkeit sittli-
eher Normen. Hrsg. Informationszentrum Berufe
der Kirche, Freiburg 1979, hier bes. 5-7.

"'*> Vgl. M. Rhonheimer, Natur als Grundlage
der Moral. Eine Auseinandersetzung mit autono-
mer und teleologischer Ethik, Innsbruck 1987.

p Vgl. R. Spaemann, Einsprüche - Christli-
che Reden, Einsiedeln 1977, 65-93 («Wovon han-
delt die Moraltheologie?»).

'S Ebd. 65.

IV. Wovon handelt die Moraltheologie? ''
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Gegen-Sätze
Im nebenstehenden Artikel von Chri-

stoph Casetti wird von einem sogenannten
«teleologischen» Modell ethischen Den-

kens, das sich trotz der schon ausführlich
dargelegten Schwächen und Irrtümer dieses

Ansatzes auch manche Moraltheologen zu

eigen gemacht hätten, festgehalten:
Im Gegensatz zu einer wahren Ethik, die

in der dem Menschen vor all seinem Tun vor-
gegebenen Identität, in seinem Wesen oder
seiner Natur ein unaufhebbares und unver-
fügbares Kriterium für Menschlichkeit aner-
kenne, vertrete es als konsequenzialistischer
Utilitarismus die Ansicht, das sittlich Rieh-

tige sei nichts anderes als die optimale
Bilanz der voraussehbaren Folgen menschli-
chen Tuns. Als gut gelte eine Handlung
dann, wenn sie sich die Erreichung dieses

Optimums zum Ziel setze, wobei dieser Kon-
zeption als höchstes Ziel das grösste Glück
der grössten Zahl gelte.

Dieser Vorwurf, der tatsächlich vor al-
lern von zwei sich dem christlichen Glauben

verpflichteten Philosophen, nämlich von
Robert Spaemann und Martin Rhonheimer

(ihre Werke werden denn auch von Chri-
stoph Casetti als hauptsächlichste Quelle
zitiert) erhoben wird, erweist sich aber bei
näherem Zusehen als böswillige Untersteh
lung - dies auch abgesehen davon, dass er
sachlich geistesgeschichtlich unpräzis ist.

Denn weder ist jede ethische Optimierungs-
Überlegung deshalb auch schon utilitari-
stisch (man vergleiche dazu nur die Forde-

rung aller klassischen Moralhandbücher,
das jeweils geringste Übel - minus malum -
zu suchen) noch ist jeder Utilitarismus ein

Sozialeudaimonismus nach dem Prinzip des

grössten Glücks der grössten Zahl.
Aber auch die konkrete Erkenntnis der

Natur, des Wesens des Menschen hat als

konkretes Handlungskriterium - wie schon

Thomas von Aquin, übrigens mit vielen an-
deren Theologen seiner Zeit, wusste - ihre

Schwierigkeiten: Während sich etwa Ach-

tung der Eltern und Gerechtigkeit als - wie

man damals sagte - primäres Naturrecht
durchaus als unaufhebbares und unverfüg-
bares Kriterium einsehen lassen und daher

«universaliter», das heisst ausnahmslos gel-

ten, kann schon für die ja wirklich gerechte

Forderung des Lebensschutzes in Anbe-
tracht etwa der Möglichkeit von Notwehr
nicht mehr gleich apodiktisch formuliert
werden. Es geht, wie das Mittelalter sagte,

um «sekundäres Naturrecht», das nicht
mehr «universaliter», sondern nur «ut in

pluribus», das heisst in den allermeisten

Fällen, aber eben nicht ausnahmslos, gelte,

eben weil es die unbedingte Forderung, die

grundlegende Gerechtigkeit in diesem Fall
nicht weiterführen, sondern zerstören
würde.

Der Vorwurf ist aber - wie schon ange-
deutet - nicht nur unpräzis, sondern er ist,

gegenüber katholischen Moraltheologen er-

hoben, schlicht ungerecht. Denn auch da,

wo unter sorgfältiger Abwägung aller Fol-

gen, also sogenannt «teleologisch» argu-
mentiert wird, steht das Ziel, auf das hin

überlegt wird, in keiner Weise opportuni-
stisch relativistisch zur Disposition. Es ist

vielmehr das «Telos» schlechthin (daher
«teleologisch» und eben nicht «konsequen-

zialistisch»), das unbedingt Vorgegebene,
und dies theologisch sogar in zweifacher

Weise, nämlich 1. in der dem Menschen als

solchem einsichtigen, unbedingt Gerechtig-
keit fordernden Würde des Menschen, die

im Glauben in der Ebenbildlichkeit Gottes
und in seiner Geschöpflichkeit verstanden

wird, dann aber 2. in dem diese Gerechtig-
keit überhöhenden unbedingten Liebesge-
bot Jesu Christi. An diesem «Telos», also an

Gott als Schöpfer und Erlöser bemisst sich

in einer christlichen Moraltheologie jede
Norm oder Verhaltensmaxime. Dass dies

dann das genaue Gegenteil von Relativismus
in der Moral ist, sollte dann kaum mehr be-

tont werden müssen.
Was eine solche ethische Methode dage-

gen vermeiden will, ist eine ohne hinreichen-
de Argumente behauptete a-priorische un-
bedingte Gültigkeit von konkreten Einzel-

normen: Einmal weil sie in einer weltan-
schaulich pluralistischen Gesellschaft - und
in diese hinein muss Moraltheologie (die
sich wie jede christliche Theologie als mis-
sionarische nie nur auf die binnenkirchliche
Predigt beschränken darf) verkündigen -
nur als eine vom eigenen Bekenntnis zum
Glaubenstelos her solid argumentierende
glaubwürdig sein kann (und, wie der Ein-
fluss in politischen wie fachlichen Gremien
immer wieder zeigt, auch ist). Dann aber

auch, weil ein vorschnelles Behaupten unbe-

dingter Gültigkeiten dann doch zu Ausnah-

men in der Praxis führt, die, weil argumenta-
tiv wenig kontrolliert, sogar leicht zu gegen-
teiligen Exzessen führen. Man denke nur, zu
welch fahrlässigem Umgang man sogar in

moraltheologischen Handbüchern mit der
Todesstrafe kam, obwohl doch Lebens-
schütz als unbedingtes Naturrecht stets be-

tont wurde, während eine solide teleologi-

sehe Begründung des Abtreibungsverbots
weit über den kirchlichen Raum hinaus

wenn auch nicht immer Anerkennung, so

doch menschliche Achtung zu erreichen ver-

mag. Dass sich für die angeblich kontinuier-
liehe Tradition des Lügenverbots unter dem

Stichwort der «restrictio mentalis» leicht
ähnliche Abirrungen aufzeigen Hessen, sei

hier nur am Rand erwähnt, denn der oft vor-
geschlagene Ausweg, neben Lüge als uner-
laubter Falschaussage gebe es eben noch er-

laubte Falschaussagen, hilft natürlich nicht
weiter: Gezeigt werden muss ja, warum es

entgegen der Natur der Sprache als sicherem

Kommunikationsmittel unter Umständen
auch berechtigterweise wenn auch vielleicht
nicht direkte Falschaussagen, so doch be-

wusst irreführende Aussagen geben darf,
und eben dies lässt sich nur teleologisch er-
reichen.

Zudem lassen sich auf teleologischem
Weg einzelne menschliche Handlungen wie
eben Folter oder Abtreibung sehr wohl als

solche ausweisen, für die es schlechterdings
undenkbar ist, dass es je eine Situation ge-
ben könnte, in der sie unter dem Telos von
Gerechtigkeit und Liebe als gerechtfertigt
gelten könnten. Gegenteilige Versuche - für
die es allerdings und entgegen immer wieder

kolportierter Behauptungen sehr schwer

sein dürfte, katholische Moraltheologen als

Vertreter zu benennen - lassen sich meist
leicht in ihren logischen Lücken der metho-
dologischen Mängel überführen.

Dabei weiss eine so verfasste Moraltheo-
logie gerade darum sehr wohl um die Gefahr
der Sünde (die Kirche auf Erden besteht

eben aus Sündern und die Moraltheologen
machen davon bestimmt keine Ausnahme);
sie glaubt aber auch an den durch den au fer-
standenen Herrn gesandten Geist Gottes,
der trotz aller Schwäche das menschliche Er-
kennen durchdringt und trägt. (Als «ratio
recta», das heisst als auf Gott und seine erlö-
ste Schöpfungsordnung gerichtete ist dieses

Erkennen, wie Thomas sagt, «klug», wobei

er diese «prudentia» keineswegs bloss als

menschliche Fähigkeit, sondern als geistge-
wirkte Tugend versteht.)

Mit Selbstüberheblichkeit hat dies dann
kaum etwas zu tun, recht viel aber mit demü-

tiger, gerade auch kirchlich kritikoffener
Glaubenshaltung. Dabei könnte übrigens
der Sprachstil Hinweis sein für die prägende
Einstellung: den andern abqualifizierende
Selbstsicherheit ist jedenfalls kaum ein Indiz
für besondere Nähe zum Evangelium.



406

<Gott wird nämlich durch nichts beleidigt
als durch das, was wir gegen unser eigenes

Wohl tun> (Thomas von Aquin).
Woher weiss die Moraltheologie, was das

ist? Erste Antwort: von der Lehre Jesu Chri-
sti und der Apostel. Diese Lehre gibt uns ein

zweites Moralprinzip, welches der Gottes-
liebe ein für allemal unauflöslich als deren

Konkretisierung beigegeben wird: die Näch-
stenliebe.»" Doch hier stellt sich das gleiche
Problem. Auch aus der Nächstenliebe schei-

nen sich keine Handlungsnormen ableiten

zu lassen. Sie hat zunächst nur den Charak-

ter einer formalen Maxime, die die Gesin-

nung bestimmt. Wenn ich wissen will, was

nun ganz konkret die Nächstenliebe ver-

langt, dann muss ich all das berücksichtigen,
was für das menschliche Handeln konstitu-
tiv ist: «geschichtliches Ethos, Kenntnisse,

praktische Vernunft, Wertempfinden. So-

bald die Moraltheologie inhaltlich wird, hat
sie offenbar weder einen spezifischen Ge-

genstand noch eine spezifische Methode.»

2. Die Moraltheologie reflektiert und

begründet die Normen philosophisch
Im Neuen Testament gibt es eine ganze

Reihe von Präzisierungen der Gottes- und
Nächstenliebe in den Weisungen Jesu Christi
und der Apostel. «Aber diese Weisungen ha-

ben Gelegenheitscharakter, sie geben keine

Systematik. Um zu wissen, welche dieser

Weisungen zeitbedingt sind, welche von ih-

nen Vollkommenheitsideale, welche dagegen

strenge Verpflichtungen ausdrücken, bedarf
es der Interpretation, in welche wieder die ei-

genen sittlichen Urteile des Interpreten ein-

gehen. Und deren Begründung geschieht

durchwegs in philosophischer Form, sei es in

Anknüpfung an die aristotelische Tugend-
lehre, an die stoische Naturrechtslehre, an

die kantische Pflichtethik, an den Utilitaris-
mus oder an die Wertphilosophie.»

Wie die Ethiker beantworten also auch

die Moraltheologen inhaltliche Fragen des

richtigen Lebens. Die Übereinstimmung in
ihren Antworten ist vergleichsweise gross.
Die Übereinstimmung in den Antworten ist

grösser als in der Begründung dieser Ant-
worten. Wir kommen hier auf eine wichtige
Unterscheidung zu sprechen, auf die der So-

ziologe Pareto hingewiesen hat. Tradierte

Handlungsnormen sind stabiler als deren oft
nachträgliche Begründungen. Wenn Men-
sehen eine Norm nicht einsehen können,
braucht das nicht daran zu liegen, dass die

Norm falsch ist. Es kann vielmehr auch sein,
dass die vorgelegte Begründung ungenügend
ist. Zunächst einmal leben die kirchlich
praktizierenden Christen ein Ethos. Die Mo-
raltheologen verbünden sich jeweils mit den-

jenigen philosophischen Ansätzen, welche

diese Ethos zu begründen vermögen. In der

Antike haben sie zum Beispiel die stoische

Philosophie der epikuräischen vorgezogen.
Die Moraltheologen haben also ein pragma-
tisches Verhältnis zur Philosophie: «Sie be-

nützen Philosophie zur Begründung von
Überzeugungen, die sie schon ohne Philoso-
phie hatten.»--

3. Geschichtliche Überlegungen zum
Verhältnis von Moraltheologie und

Philosophie verdeutlichen den

moraltheologischen Ansatz
Wir können Philosophie verstehen als

eine bedingungslose, jedoch geschichtlich
bestimmte Erörterung über letzte Fragen.

«Das'gilt auch für die praktische Philoso-
phie. Wie wenig deren Thema immer iden-
tisch war, kann man schon an der Platokritik
des Aristoteles sehen. Er wendet gegen Plato
ungefähr das ein, was man gegenüber der

Moraltheologie einwenden kann: dass aus
dem allgemeinen Teil der besondere nicht
folge... Wenn die Polis der Ort naturgemäs-
ser menschlicher Selbstentfaltung ist, bedarf
es nicht einer Metaphysik des Guten, son-
dern nur einer Hermeneutik des sittlichen
Bewusstseins, um zu einer philosophischen
Ethik zu kommen.»--'

Darauf könnte Plato erwidern: Auch das

sittliche Bewusstsein degeneriert unter dem

Einfluss des Egoismus, wenn der Staat nicht
insgesamt auf das Gute hingeordnet ist

durch jene, die Einsicht in das Gute haben.

Hier nun schaltet sich die christliche Lehre in
die Erörterung ein. Sie sagt: «Die Fähigkeit
des Menschen, die Phänomene rein zu sehen

und die Dinge zur Ehre Gottes zu gebrau-
chen ist korrumpiert... durch die Sünde.

Ohne ausdrückliche Rückbindung des Men-
sehen an Gott wird die Vernunft orientie-
rungsloses Werkzeug individueller und kol-
lektiver menschlicher Selbstsucht...» Das

Christentum folgt also in diesem Punkt in

etwa Plato. Später werden Sade und Nietzsche

richtig bemerken: Wenn Gott nicht existiert,
ist alles erlaubt.^ Aber in dieser Erörterung
vertritt die christliche Lehre zwei Thesen, die

neu sind:
1. Das sittliche Problem besteht nicht im

Kampf zwischen dem vernünftigen Willen
und der Sinnlichkeit. Es ist vielmehr ein Pro-
blem des vernünftigen Willens selbst. Man
kann seinen Leib zum Verbrennen geben und
doch von ungeordneter Selbstliebe be-

herrscht sein, die Liebe nicht haben, wie der

Apostel Paulus sagt (1 Kor 13,3). Deshalb
kann man das sittliche Problem letztlich
nicht mit ethischen Argumenten, sondern

nur mit einer Bekehrung lösen. Diese aber ist

Gnade, Geschenk.
2. Neu ist eine weitere christliche These.

In der Geschichte vom Leben, Tod und der

Auferstehung Jesu Christi erweist sich das

Gute als der Gute, der die Herzen durch sei-

nen Geist verwandelt. Für den Glaubenden
ist diese Geschichte von unendlicher Bedeu-

tung. Diese These jedoch ist argumentativ
nicht zwingend zu vermitteln. Sie setzt eben

eine Glaubensentscheidung voraus. Mit an-
deren Worten: Weder das sittliche Bewusst-
sein der Polis (so Aristoteles) noch die Idee
des Guten (so Plato) sind nun das Mass des

guten Lebens, sondern der Gehorsam in der

Nachfolge Christi.
Später hat die Moraltheologie ihren spe-

ziehen Teil eher mit aristotelischen und stoi-
sehen Gedankengängen als mit platonischen

ausgestattet. Diese erwiesen sich vor allem
für die Beichtpraxis und die Predigt als ge-

eigneten «Das stoische secundum naturam
vivere und die aristotelische Tugendlehre

waren moraltheologisch integrierbar, wenn

nur Natur als Schöpfung interpretiert und
die aristotelischen Tugenden durch die Ge-

sinnung von Glaube, Hoffnung und Liebe

überformt wurden.»-''

4. In der Gegenwart entscheiden sich

einige Moraltheologen für den

Utilitarismus
Wir wollen nun einen Blick in die Gegen-

wart werfen. Wenn wir das tun, werden wir
besser verstehen, weshalb auch einige Mo-
raltheologen sich für den Utilitarismus ent-
scheiden.

Die von den Marxisten bürgerlich ge-
nannte Moralphilosophie geht von der Si-

tuation aus, in der die Menschen im allge-
meinen leben. Sie setzt voraus, dass die Men-
sehen ihr Handeln rechtfertigen möchten.
Die Handlungsregeln konstituieren die Mo-
ralität und halten sie aufrecht. Wie aber

kommt man zu Handlungsregeln? Sie müs-

sen in einem unbegrenzten Diskurs zwischen
den Beteiligten und Betroffenen sich recht-

fertigen lassen. Um in diesem Diskurs her-

auszufinden, worin gerechtfertiges Handeln
besteht, wendet sich diese Ethik auch wieder
kasuistischen Fragen zu. "

Eine solche Ethik scheint sich nun der

Theologie für eine neue Symbiose mit fol-
gender friedlicher Arbeitsteilung anzubie-

ten: die Moraltheologie überlässt sich in den

moralischen Sachfragen der Argumentation
jener neuen rationalen Ethik. Für den Be-

reich der Motivation sollen Psychologen und

Pädagogen zuständig sein. Als Theologie
beschränkt sie sich darauf, eine letzte Sinn-

gebung des Handelns anzubieten. Inhaltli-

1» Ebd. 66.
-o Ebd. 66.
21 Ebd. 67.
22 Ebd. 68.
22 Ebd. 70f.
29 Ebd. 71 f.
22 Vgl. R. Spaemann, Gut und böse, aaO. 15.
26 R. Spaemann, Einsprüche, aaO. 72f.
27 Ebd. 75f.
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che Positionen, die argumentativ nicht ver-

mittelbar sind, sollte sie aufgeben, wie zum

Beispiel das Verbot der Wiederverheiratung
bei gescheiterter Ehe. «Was für den Men-
sehen gut ist, kann nicht für Gott schlecht

sein. Und was für den Menschen gut ist,

muss diskursiv unter den mit der Sache Be-

fassten ermittelt werden.»-" Unbedingtheit
aber ist diskursiv nicht vermittelbar. Es kön-

nen ja immer wieder Gegengründe einge-

bracht werden. Deshalb schliesst diese ratio-
nale Ethik eine Option ein für eine teleologi-
sehe Moralbegründung, welche das jeweils
Richtige durch Güterabwägung bestimmt.

Unbedingt geltende Normen sind dabei von
vornherein ausgeschlossen. Denn es gilt:
Keine Regel ohne Ausnahme mit entspre-
chend guten Gründen.

Die überlieferte kirchliche Ethik ist für
viele Zeitgenossen anstössig gerade in ihren

unbedingt geltenden Normen. Die Moral-
theologen möchten den bedrängten Christen

gerne helfen. Der Papst verbietet die «Pille».
Als Regel, so könnte man sagen, ist das ja
auch nicht schlecht. Denn die «Pille» habe

gesundheitliche, psychologische, gesell-
schaftliche Nebenwirkungen. Aber bei ent-

sprechend guten Gründen lässt sich aus-
nahmsweise die Verwendung der «Pille»

rechtfertigen. So bietet eine utilitaristische
oder teleologische Ethik einen scheinbar ele-

ganten Ausweg aus ethischen Problemen.

5. Kritische Überlegungen zu einer

teleologischen Moraltheologie
a) Der unbegrenzte Disput wird der

Wirklichkeit nicht gerecht
Da er zeitlich unbegrenzt ist, ist er immer

vorläufig und nie definitiv abgeschlossen.
Ich muss aber hier und jetzt raten, urteilen
oder definitiv handeln. Weil immer wieder

Gründe und Gegengründe möglich sind,

gibt es keine wirkliche Entscheidungshilfe.
«Die Weisungen Christi: (Verkaufe alles,

was du hast> (Komm und folge mir nach>

waren auch gar nicht der Reflexion und
dem Diskurs als Angebote übergeben. Rück-

fragen finden nicht statt. Wo die Rede vom
essbaren Fleisch des Menschensohnes An-
stoss erregt, da hat Christus nur die lakoni-
sehe Frage: Wollt auch ihr gehen?) Mit an-
deren Worten: er erwartet, dass seine Er-

mächtigung zu solcher Rede jenen
unmittelbar evident ist, die der Vater
zieht.» ^

b) Christliches Handeln versteht sich als

einmaliges Moment einer universalen

Sinnstruktur, nicht als Fall einer Regel

In der rationalen Ethik des unbefristeten
Diskurses hat das abstrakt Allgemeine den

Vorrang. Güterabwägungen rechnen mit
dem Wahrscheinlichen und Regelmässigen.
Die christliche Perspektive des Handelns

und Wissens jedoch ist anders. Sie versteht

das Handeln und Wissen als einmaligen Teil

einer universalen Sinnstruktur, die von Gott
her garantiert ist. Mein Wissen und Handeln
ist nicht der Fall einer Regel, sondern der ein-

malige Part in einem Weltdrama. H. U. von
Balthasar würde hier wohl von Theodrama-

tik sprechen. Wenn jeder einzelne ein uner-
setzlicher und unvergleichlicher Teil in ei-

nem einmaligen Universum ist, das von Gott
her seinen Sinn empfängt, dann ist es nicht
mehr unwahrscheinlich, sondern anzuneh-

men, dass kein Haar von unserem Kopf fällt
ohne Gottes Willen. «Wunder, in denen

Wahrscheinliches durch Sinnvolles ver-

drängt wird, verlieren ihre Anstössigkeit.»""

c) Glück und Selbstverwirklichung
als Ziel menschlichen Handelns fuhren
in den Hedonismus
Wenn die teleologische Orientierung der

Ethik hervorhebt, sie wolle dem Menschen,
seinem Glück und seiner Selbstentfaltung
dienen, dann meldet sich ein Bedenken. Es

ist nämlich gar nicht so klar, worin menschli-
che Selbstverwirklichung besteht. «Dagegen
ist klar, dass ein Leben, das sich am Gedan-
ken von Glück und Selbstverwirklichung
orientiert, die tiefste Erfahrung von Glück
und Selbstverwirklichung nicht macht.»"'
Viktor Frankl, der Begründer der Logothe-
rapie, betont immer wieder, dass Selbstver-

wirklichung zwar wünschenswert ist. Sie

darf sich aber nur als Nebenwirkung selbst-
loser Hingabe an eine Person oder an eine

Aufgabe einstellen. Es ist wie bei der Lust.

Da zeigen die Sexualneurosen, dass das di-
rekte Anpeilen der Lust kontraproduktiv ist.

Je mehr es den Patienten um die Lust geht,
um so mehr vergeht sie ihnen."" Wo die Leer-

formein von «Selbstverwirklichung», «Le-

benserfüllung» usw. «als ethische Schlüssel-

begriffe verwendet werden, ist das Resultat
unvermeidlich am Ende ein kruder Hedonis-

mus» "".

d) Die christliche Ethik formuliert
das Ziel so, dass das Resultat inhaltlich
auf eine Moral mit ausnahmslos

geltenden Normen hinausläuft
Für die christliche Theologie ist das Han-

dein einmalig, weil es in einem einmaligen
und totalen Sinnzusammenhang gesehen
wird. Trotzdem ist auch die christliche Ethik
eine Lehre von Handlungsregeln. Anders ist

eine Moral auch gar nicht möglich. Die

Frage ist nur: Welchen Stellenwert haben

diese Regeln? «Müssen sie teleologisch inter-

pretiert werden? Wenn ja, dann gilt auch für
die Ethik das Prinzip: keine Regel ohne Aus-
nähme. Ausserdem ist dann jede Regel pro-
blematisierbar unter dem Gesichtspunkt des

jeweils zu erreichenden Zwecks. Oder müs-

sen wir uns bei der Verfolgung jedes denk-

baren Zwecks Regeln unterwerfen, die

schlechthin gelten und Vorrang vor allen

möglichen Zwecken haben? In der philoso-
phischen Ethik ist die Frage kontrovers...
Die christliche Moraltheologie ist dadurch

charakterisiert, dass sie zwar eine teleologi-
sehe Moralbegründung liefert, das Telos

aber so formuliert, dass das Resultat inhalt-
lieh auf eine deontische Moral mit aus-
nahmslos geltenden Gesetzen hinausläuft.
Das Telos ist die Verherrlichung Gottes.
Aber dies ist kein operationalisierbares Ziel.
Gott wird verherrlicht, indem wir seine Ge-

bote halten, also das tun, was in sich das

Gute ist. Der Zweck ist von der Art, dass er
nicht die Mittel heiligt, sondern nur durch

heilige Mittel erreicht wird. Wir sprechen da-
her besser von Sinn als von Zweck.» ""

Hier könnte man folgenden Einwand
machen: Wenn sich aus dem höchsten Ziel
der Verherrlichung Gottes keine konkreten
Normen ableiten lassen, dann ist man ja frei,
wie man sich sittlich orientiert. Dann kann
dies ja auch teleologisch, das heisst durch

Güterabwägung geschehen. Nun kann man
aber zeigen, dass sich ein Ethos letztlich
nicht mit Zweckmässigkeitsüberlegungen
begründen lässt. Deshalb begründet die

christliche Ethik ihre Normen letztlich auch
nicht so. Sie bezieht sie vielmehr auf den

Willen Gottes, der in der Offenbarung zum
Ausdruck kommt; auf das natürliche Sitten-

gesetz, das als göttliches Gesetz vom Sinai
verkündet wurde, und auf dessen endgültige
Auslegung durch Jesus Christus. ""

«1st also christliche Morallehre nur eine

Morallehre für Christen? Ja, natürlich. Ihre
Universalität liegt darin, dass sie davon aus-
geht, jeder Mensch sollte Christ sein, nicht
darin, dass sie lehrt, jeder solle, ob Christ
oder nicht, so und so leben.»"'' Es ist äusserst

vernünftig, dass die christliche Morallehre
sich gegen die funktionale Einschmelzung
aller Handlungsnormen wehrt. Gleichzeitig
wird sie dadurch zu einem Fremdkörper in
der modernen Welt. Nur als Fremdkörper
aber, als Stein des Anstosses kann sie ein Si-

gnal sein. «Die Ethik der Güterabwägung ist

jene, von der es im Evangelium heisst: (Das

tun auch die Heiden> Leo Strauss bezeich-

Ebd. 761'.

2" Ebd. 771'.

"" Ebd. 79; vgl. H. U. von Balthasar, Theodra-
matik, Bd. I IV, Einsiedeln 1973-83.

" R. Spaemann, Einsprüche, aaO. 84.
"2 Vgl. Bericht Uber den Vortrag von V. Frankl

am Internationalen Familienkongress in Wien in

der Deutschen Tagespost Nr. 127 (25.10.1988) S. 3.

"" R. Spaemann, Einsprüche, aaO. 84f.
"t Vgl. ebd. 81.

35 Vgl. ebd. 81-84; ders., Gut und böse,
aaO.16.

26 Vgl. R. Spaemann, Einsprüche, aaO. 84.
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net die unbedingte Geltung bestimmter sitt-
licher Normen als das Kennzeichen, das

christliche Ethik von jeder nur philoso-
phisch-naturrechtlichen unterscheidet, und

er sieht es als die (letzte Konsequenz aus der

thomistischen Anschauung über das natürli-
che Gesetz an, dass das Naturgesetz prak-
tisch nicht nur von der natürlichen Theolo-

gie, sondern auch von der Offenbarungs-
theologie nicht zu trennen ist>.»"

e) Im Bereich der fundamentalen Güter
des Lebens, der Sprache und
der Sexualität gibt es unbedingte
Normen "
In der Tradition der christlichen Ethik ist

die direkte Tötung unschuldigen Lebens aus-
serhalb jeder Güterabwägung zu stellen, das

heisst uneingeschränkt für unerlaubt zu hal-

ten. Deshalb sind Geiseltötung, Abtreibung,
die Anwendung von Waffen zur unter-
schiedslosen Vernichtung der Zivilbevölke-

rung unbedingt verboten.
Was die Sprache betrifft, so gibt es eine

kontinuierliche Tradition unbedingten Lü-

geverbots. Da die Sprache nicht ein Instru-
ment ist, das man zu bestimmten Zwecken

anwendet, sondern Ausdruck des Menschen
als Mensch, entehrt der Lügner sich selber.

Auch die menschliche Sexualität ist nicht
ein Instrument, sondern ein Moment der

Wirklichkeit des Menschen selbst. Die Se-

xualität ist sowohl Selbstüberschreitung zum
geliebten Du als Quelle neuen menschlichen
Lebens. Diese beiden Sinngehalte gehören

zusammen. Daraus ergibt sich die sittliche
Forderung, dass die Selbstvergessenheit des

Beischlafs nur stattfinden soll im Rahmen

wirklicher Selbstüberschreitung, das heisst

im Rahmen unbedingter Selbstübereignung
in der Ehe. Und es ergibt sich ferner zugleich
die Forderung, dass die Eigenschaft des Ge-

schlechtsaktes, Quelle neuen Lebens zu sein,

nicht durch absichtlichen Eingriff in die Na-

tur eliminiert werde. Denn nur unter dieser

Voraussetzung handelt es sich um eine wirk-
lieh personale Überschreitung der Grenzen
des Selbst. Andernfalls bleibt die Sexualität
Ausdruck von individuellem und kollekti-
vem Egoismus.-''

Die traditionelle Kasuistik hat die unbe-

dingten Normen sehr restriktiv gefasst und

jenseits ihrer immer teleologisch normiert.
Das ist jedoch kein Gegenargument. «Im-
mer gab es den harten Kern, der jeder güter-
abwägenden Reflexion entzogen war. Und
gerade hier war die Treue immer zugleich ein

Akt des Gottvertrauens, der gewöhnliche
Menschen, wenn sie in aussergewöhnliche
Lagen gerieten, zu Heiligen werden Hess. Es

gibt Situationen, wo das Ausserordentliche,

wo Heroismus zur Pflicht wird.»'" In An-
spielung auf das Büchlein «Cordula oder der

Ernstfall» von H. U. von Balthasar kann R.

Spaemann deshalb sagen: «Wo der ethische

Funktionalismus jedes unbedingte Non licet
in Güterabwägung auflöst, da beseitigt er

mit der Möglichkeit des Ernstfalls die Pointe
der christlichen Existenz.»"

f) Moraltheologie ist zuerst
und vor allem Hermeneutik der

Lehre Jesu und der Apostel
Die neutestamentlichen Weisungen sind

zwar situationsbedingt und auf zufällige
Fälle begrenzt. «Aber es ist gerade Sache die-

ser Hermeneutik, analog juristischer Her-
meneutik Geist und Intention des Gesetzge-
bers unter veränderten Bedingungen dort zu

eruieren, wo keine definitive Weisung vor-
liegt»'-. Der Apostel Paulus kann einen Rat

geben, der durch kein Wort Jesu gedeckt ist.

Er begründet es mit den Worten: «Ich glaube
doch auch, den Geist Gottes zu haben»

(1 Kor 7,40). Im Unterschied zum Moralphi-
losophen müsste jeder Moraltheologe dies in

gewisser Hinsicht auch von sich sagen kön-

nen. Die Echtheit eines Bildes kann nur
beurteilen, wer mit den Werken des fragli-
chen Meisters sehr vertraut ist. Ebenso setzt

die extrapolierende Anwendung von Sätzen

des Evangeliums voraus, dass man die Ge-

samtbotschaft Jesu Christi gut kennt. Bei

der Beantwortung der Frage, «was Christus

Die christliche Ethik ist geworden im

engen Austausch mit moralischen Überle-

gungen unterschiedlichster Herkunft. Die

Originalität des Christlichen besteht in einer

neuen Gesamtgestalt, wobei der Glaube an
den Gott Abrahams, an den Gott Jesu Chri-
sti, das ganze Ethos tiefgreifend geprägt hat.

In einem oft genug dramatischen Ringen
musste zwischen jenen Elementen rechtli-
eher und moralischer Überlieferung der

Umwelt geschieden werden, welche von der

Glaubensgemeinschaft assimiliert werden

konnten bzw. von ihr abgestossen werden

mussten.

1. Glaube und Ethos gehören zusammen
Drei Beispiele sollen das Zueinander von

Glaube und Ethos verdeutlichen.

a) Die Zehn Gebote

Der Dekalog (Ex 20, 1-17; Dt 5,6-21) ist

«eine der zentralen Formulierungen des Wil-
lens Jahwes mit Israel, an der sich das Ethos
in Israel und in der Kirche immer neu ge-

formt hat»". Die einleitende Formel «Ich
bin der Herr, dein Gott» gibt den Zehn Ge-

boten ein neues Gesicht. Sie werden hinein-

sagen würde», muss man sich frei zu machen

suchen vor eigenen und zeitgenössischen

Vorurteilen über das, was er hätte sagen müs-

sen, um vor uns bestehen zu können."
In einer Welt der Erbsünde brauchen wir

die konkrete Wegweisung durch Christus,

um richtig leben zu können. Allein seine Ver-

heissung kann uns zu ethisch sinnvollen Vor-

leistungen motivieren. Das neue Leben, das

Jesus Christus schenkt und das sakramental
bereits gegenwärtig ist, übersteigt alle funk-
tionalen Begründungen. Es gibt sich im
christlichen Ethos einen konkreten und ge-

schichtlichen Ausdruck."
Um das neutestamentliche Ethos richtig

zu interpretieren und zu entscheiden, was

zum Beispiel ein Rat, ein Gebot, ein Erfül-
lungsgebot oder ein Zielgebot ist, braucht
der Interpret authentische Leitfäden der

Hermeneutik. Solche Auslegungshilfen
sind: die Tradition der christlichen Sitten-

lehre, die vergangene und gegenwärtige Ver-

kündigung der lebendigen Kirche und nicht
zuletzt auch das Leben und die Lehre der

Heiligen. «Ein Buch ohne seinen Vater als

Ausleger ist der Willkür hilflos ausgeliefert,

sagt Sokrates zur Begründung, warum er

nichts schreibt. Sokrates war eben nicht im-
stände, durch Veranstaltung eines Pfingsten
für die dauernde Präsenz des Vaters zu sor-

gen.»'-

genommen in den Glauben Israels, in den

Bund mit Gott. «Der Dekalog ist in Israel
Teil des Gottesbegriffes selbst. Er steht nicht
neben dem Glauben, neben dem Bund, son-
dern in ihm zeigt sich, wer Gott ist, mit dem

Israel im Bund steht.»"
Während der Begriff des Heiligen in der

Religionsgeschichte zunächst einfach das

Ganz-anders-Sein der Gottheit bezeichnet,
ist er beim Gott Israels eine sittliche Grösse.

Gerade darin liegt «das Neue, Einzigartige
dieses Gottes und seiner Heiligkeit; darin
liegt aber auch der neue Rang, den das Sittli-

" Ebd. 86.
38 Vgl. ebd. 86-89; vgl. ders., Gut und böse,

aaO. 11-14; vgl. ders., Moralische Grundbegriffe,
aaO. 93.

39 Vgl. R. Spaemann, Einsprüche, aaO. 88;

vgl. S. Pinckaers, aaO. 258-60.
40 R. Spaemann, Einsprüche, aaO. 87.
« Ebd. 90.

«Ebd. 91.

" Vgl. ebd. 91 f.
« Vgl. ebd. 92.

« Ebd. 93.
46 Vgl. J. Ratzinger, Prinzipien christlicher

Moral, Einsiedeln 1975, 48f.
43 Ebd. 50.
48 Ebd. 51.

V. Welche Autorität hat das kirchliche Lehramt?
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che erhält, und von daher bestimmt sich das

Auswahlkriterium in der Auseinanderset-

zung mit dem Ethos der Völker...»

b) Der Name «Christ»
Nach der Apostelgeschichte (11,26) wur-

den die Glaubenden zuerst in Antiochien
«Christen» genannt. Im römischen Recht

wurde dieser Name schon bald «Bezeich-

nung eines strafwürdigen Verbrechens: die

Christiani sind die Angehörigen der Ver-

Schwörergemeinschaft des Christus».'" Die

Christen haben diesen Namen trotzdem be-

wusst angenommen und getragen. Denn sie

wollen den Lebens- und Todesentscheid Jesu

teilen und auf ihre Weise wiederholen. Chri-
stentum bedeutet, «die Lebensform Jesu

Christi nachzuvollziehen» ". Für die Hei-
den bedeutet das Wort Christianus einen

Menschen, der durch üble Taten gekenn-
zeichnet ist. Die Christen wehren sich dage-

gen, indem sie sich von einem Wortspiel an-

regen lassen. «In der griechischen Phonetik
wurde (und wird) das Wort chrestos gut)
mit i als christos ausgesprochen.»" So kann

Tertullian sagen: «Das Wort Christ ist von
dem Wort Gutsein hergenommen.»'' Wie
beim Dekalog so finden wir auch hier eine

anspruchsvolle und sublime Verknüpfung
zwischen dem Gottesbegriff und der sittli-
chen Idee: «Der christliche Name besagt

Christusgemeinschaft, aber eben damit die

Bereitschaft, das Martyrium des Guten auf
sich zu nehmen. Christsein ist eine Ver-

schwörung zum Guten.» "

c) Die apostolische Mahnung
Die Apostel ahmen in ihrem Leben Jesus

Christus nach. Sie mahnen ihre Gemeinden,
in der Nachahmung der Apostel zu leben.

Paulus sagt zum Beispiel: «Wie ihr es über-

liefert erhalten habt, so wandelt auch

ihr wisst, welche Gebote ich euch durch den

Herrn Jesus gegeben habe» (1 Thess 4,1 ff.).
«Der <Wandel> gehört zur Überlieferung,
seine Weisung stammt nicht von irgendwo,
sondern vom Herrn Jesus.»" Auch im er-

sten Kapitel des Römerbriefes verknüpft
Paulus das Sittliche mit dem Gottesbegriff:
«Das Versagen des Gottesbegriffs treibt das

sittliche Versagen der Heidenwelt hervor; die

Zukehr zu Gott in Jesus Christus ist mit der

Zukehr zum Weg Jesu Christi identisch.»"'
In den paulinischen Briefen können wir un-
schwer erkennen, dass die apostolische Mah-

nung nicht ein moralisierender Anhang ist,

sondern unlöslich zum Zentrum des Glau-
bens gehört. Schon Jesus selbst hat ja in sei-

ner Predigt die Zulassung zur Königsherr-
schaft Gottes abhängig gemacht von sittli-
chen Grundentscheidungen, welche mit dem

Gottesbild eng verbunden sind.

2. Der Ort des kirchlichen Lehramtes

a) Das kirchliche Lehramt setzt

die apostolische Mahnung fort
Die Briefe der Apostel sind Ausübung

der Vollmacht zu lehren, die Jesus Christus
ihnen übertragen hat. Paulus entscheidet

«lehramtlich» auch über die sittliche Form
des Glaubens. Das gleiche gilt im Grunde

von allen neutestamentlichen Schriften.
Paulus stellt nicht «Theorien über das

Menschlich-Vernünftige zur Diskussion,
sondern er legt den inneren Anspruch der

Gnade aus, wie H. Schlier in seinem schönen

Artikel über die Eigenart der christlichen

Mahnung eindringlich dargestellt hat».'"
Was für Paulus gilt, gilt auch für die Apostel-
schüler. «Das bedeutet: Für das Neue Testa-

ment endet das kirchliche Lehramt nicht mit
der Zeit der Apostel; es ist eine bleibende
Gabe der Kirche, die in der nachapostoli-
sehen Zeit dadurch apostolische Kirche

bleibt, dass die rechtmässigen Nachfolger
der Apostel für das Verbleiben bei der Lehre

der Apostel Sorge tragen.» '" Die Lehrvoll-
macht umfasst wesentlich auch den Auftrag,
«den sittlichen Anspruch der Gnade zu kon-
kretisieren und zu präzisieren auf che jeweili-
gen Zeiten hin»"".

Die Praxis des Glaubens hängt an der
Wahrheit des Glaubens. Sie widerspricht da-

her von Grund auf einer Praxis, die zuerst
Tatsachen schaffen und dadurch Wahrheit
herstellen will: Gegen diese totale Manipu-
lierbarkeit des Wirklichen verteidigt die

Glaubenspraxis die Schöpfung vom Schöp-
fer her. Im Blick auf das Beispiel Jesu Christi
weiss sie um die Grundwerte des Menschen.

Deshalb sind diese für sie jeder Manipula-
tion entzogen. Sie schützt den Menschen, in-
dem sie die Schöpfung schützt. Dieses Ge-

genwärtighalten apostolischer Lehre ist ein

unumstösslicher Auftrag der Nachfolger der

Apostel. "'

b) Das kirchliche Lehramt dient der

«Unterscheidung der Geister»

Mit Paulus und im Grunde der ganzen
Bibel ist die Kirche davon überzeugt, dass die

Vernunft wahrheitsfähig ist. Daher bildet
sich der Glaube nicht ausserhalb der Über-

lieferung der Vernunft. Er findet seine Spra-
che in Kommunikation mit der Vernunft der

Völker, in Aufnahme und Widerspruch."
Auch die sittlichen Grundentscheide ent-

sprechen Grunderkenntnissen menschlicher

Vernunft, «die freilich in Berührung mit dem

Weg des Glaubens gereinigt, vertieft und er-

weitert wurden. Das positiv-kritische Ge-

spräch mit der Vernunft muss weiterge-
hen.»"' Es gilt, die «Geister» zu unterschei-
den. Was ist wahrhaft Vernunft und was ist

nur scheinbar «vernünftig»? Das muss sorg-
fältig geprüft und entschieden werden, da-

mit die Glaubenden eine echte Entschei-

dungshilfe haben. «In den Prozess der Assi-
milation des wahrhaft Vernünftigen und der

Abstossung des Scheinvernünftigen gehört
die ganze Kirche hinein; er kann nicht von ei-

nent isolierten Lehramt und mit einer orakel-
haften Unfehlbarkeit in jedem Detail vollzo-

gen werden. Das Leben und Leiden der Chri-
sten, die ihren Glauben inmitten ihrer Zeit
bestehen, gehört ebenso dazu wie das Den-

ken und Fragen der Gelehrten, das freilich
zum Leerlauf wird, wenn ihm die Deckung
in der christlichen Existenz fehlt, die in der

Passion des Alltags die Geister unterschei-
den lernt.»" Das rechte Lehren spielt sich

nicht automatisch ein. Es benötigt das «Er-
mahnen und Zurechtweisen» der verant-
wortlichen Hirten. Das nrusste schon die

Kirche des ersten Jahrhunderts erfahren.
«Eben deshalb hat sie das Amt derer gebil-
det, die unter Gebet und Handauflegung in

die Nachfolge der Apostel gerufen wurden.
Dieses Amt ist auch heute für die Kirche un-
verzichtbar, und wo ihm die Kompetenz zu

inhaltlicher Entscheidung für oder gegen
eine Auslegung der aus der Gnade folgenden
Moral grundsätzlich abgesprochen wird,
wird an der Grundform der apostolischen
Überlieferung selbst gerüttelt.»"'

3. Das II. Vatikanische Konzil und die

Päpste Paul VI. und Johannes Paul II.
übernehmen die bisherige Lehr-

entwicklung und ergänzen sie ""

Das Konzil behandelt das Thema Lehr-

amt nicht ausführlich und systematisch. Es

hält mit der Tradition fest, dass das Lehramt
in erster Linie durch die Bischöfe wahrge-

nommen wird. Als Nachfolger der Apostel
sind sie dafür verantwortlich, dass das Evan-

gelium in der Kirche für immer unversehrt
und lebendig bewahrt wird."' Das Konzil er-

gänzt die überlieferte Lehre in zweifacher

Ebd. 52.

Ebd. 54.

" Ebd. 55.
5- Ebd. 55.

Ebd. 56 (in der Anm. die Belegstellen bei

Tertullian).
Ebd. 56.

» Ebd. 57.
'" Ebd. 59.

" Vgl. ebd. 59.

Ebd. 61.
57 Ebd. 62.
«> Ebd. 63.

Vgl. ebd. 63f.
« Vgl. ebd. 64f.
"5 Ebd. 65.
"4 Ebd. 65f.
"" Vgl. H. Moll, Das Selbstverständnis des

kirchlichen Lehramtes seit dent II. Vatikanischen
Konzil, in: W. Baier (Hrsg.), Weisheit Gottes -
Weisheit der Welt, Bd. 2, 1145-72.

Vgl. ebd. 1148.
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Hinsicht: 1. betont das Konzil die Einbet-

tung des Lehramtes in die Gesamtkirche und
2. wird sehr deutlich gesagt, dass das Lehr-

amt im Dienst des Wortes Gottes steht und

nicht über ihm. Ausserdem hat sich durch
die Hervorhebung der Eigenart von Lehramt
und Theologie das gegenseitige Verhältnis

entkrampft.
Da das Lehramt unter dem Beistand des

Heiligen Geistes den Glauben authentisch
und verbindlich auslegt, sind alle Katholiken
um ihres Heiles willen verpflichtet, die ver-

kündete Wahrheit zu bejahen und sich nach

ihr auszurichten/" «Entsprechend den ver-
schiedenen Weisen kirchlichen Lehrens gibt
es verschiedene Stufen der Verbindlichkeit,
die den je unterschiedlichen Sicherheitsgrad
der sich gleichbleibenden Wahrheit markie-

ren.» '"
Papst Paul VI. nimmt die Gedanken des

Konzils auf, wenn er in seiner Antrittsenzy-
klika Ecclesiam suam sagt: «Ohne die Lehre

Christi und das kirchliche Lehramt kann

man über den Menschen nichts Gültiges aus-

sagen.>/' Auch für ihn sind Theologie und

Lehramt einander zugeordnet. Der Papst
schätzt die Hilfe durch die Theologen sehr

hoch ein, ja er regt bestimmte Forschungen
an. Allerdings sieht er sich auch immer wie-

der genötigt, zur Treue gegenüber dem Kon-
zil zu mahnen.

In der berühmten Enzyklika Humanae
vitae erklärt der Papst: «Kein gläubiger
Christ wird bestreiten, dass die Auslegung
des natürlichen Sittengesetzes zur Aufgabe
des kirchlichen Lehramtes gehört.»"- Er
weiss sich in dieser These gedeckt durch das

Konzil und die ununterbrochene Tradition
der Gesamtkirche.

Was die Einheit des Glaubens und die

Pluralität der Theologen betrifft, entwirft
Paul VI. ein grossartiges Bild, «wenn er sagt:

<Wir können den Pluralismus der Lehre in
der katholischen Kirche mit einem Orchester

vergleichen, in dem die Vielfalt der Instru-
mente und die Verschiedenheit ihrer einzel-

nen Stimmen zusammenwirken, um eine

einzige wunderbare Harmonie hervorzu-
bringen).»" Der unermüdliche Dialog soll
die zerstörerischen Kräfte bannen, die frei-
gesetzt werden durch einen sturen Integralis-
mus wie einen oberflächlichen Synkretismus.

Papst Johannes Paul II. entwickelt unter

Wahrung der Kontinuität neue Perspekti-

ven. Neu ist einmal die Entschlossenheit,
mit der er die Autonomie und Freiheit der

Wissenschaften fordert. Neu ist auch der

Wunsch nach einer selbständigen theologi-
sehen Forschung. Die Theologen sind für
ihn Koadjutoren des Lehramtes, allerdings
ohne zu einem parallelen Lehramt zu wer-
den. Der Papst und die Bischöfe sind und
bleiben die Organe des Lehramtes. Johannes

Paul II. hält am Grundsatz fest, dass es keine

Trennung zwischen Vernunft und Glauben

geben könne. Deshalb besteht er auf dem

Recht und der Pflicht des Lehramtes, die Be-

achtung des natürlichen Sittengesetzes zu

fordern. Zur Verkündigung der Frohen Bot-
schaft gehört der «gesamte moralische Be-

reich».

«In seiner prophetischen Sendung öffnet
das Lehramt der Kirche den Horizont für
das über die Zeitläufe hinaus Bleibende und

Endgültige, nach dem der suchende Mensch

in seinem Innersten so sehr verlangt. Indem

er nach dem Ewigen Ausschau hält, findet er

zu seinem Schöpfer und Erlöser und in ihm
sich selbst.»'-

VI. Die Kompetenz
des Gewissens

Welche Kompetenz hat das persönliche
Gewissen? Um diese Frage zu beantworten,
wollen wir zunächst die Frage stellen: Was ist

und wie spricht das Gewissen?

Drückt sich im Gewissen das Recht der

Subjektivität aus, das durch keine objekti-
ven Massregelungen vereinnahmt werden

kann? «Aber dagegen erhebt sich sofort die

Frage: Wer begründet dieses absolute Recht

der Subjektivität? Ein relatives Recht mag
sie haben, aber muss sie nicht einfach in ganz
wichtigen Fällen einem objektiven gemein-
samen Gut von höchstem Rang geopfert
werden? In der Tat ist ein absolutes Recht der

Subjektivität als solcher nicht zu begrün-
den.»

Ist das Gewissen die Stimme Gottes in
uns? «Damit ist die strenge Unverletzlichkeit
des Gewissens klar begründet: In ihm ist eine

Instanz gegeben, die höher ist als alles

menschliche Recht... Aber hier erhebt sich

die Frage: Sagt denn Gott zu verschiedenen

Menschen Widersprüchliches? Es ist

klar, dass eine direkte Identifizierung einzel-

ner Gewissensurteile mit Gottes eigenem Re-

den nicht durchzuhalten ist: Das Gewissen

ist kein Orakel, wie Robert Spaentann mit
Recht feststellt.»"

Ist das Gewissen das «Über-Ich», die

Verinnerlichung des Willens und der Über-

zeugung anderer, die uns geformt und ihren
Willen so eingeprägt haben, dass er nun
nicht mehr bloss von aussen, sondern aus

unserem eigenen Innern zu uns selber

spricht? Dann wäre das Gewissen keine ei-

gene Quelle der Moral, sondern nur ein Re-

flex des Willens anderer, eine Fremdsteue-

rung in uns selbst. Das Gewissen wäre nicht
Organ der Freiheit, sondern eine verinner-
lichte Knechtschaft. Obwohl man viele kon-
krete Aussagen des Gewissens auf diese

Weise erklären kann, geht auch diese Theo-
rie nicht ganz auf. Schon vor erzieherischen

Eingriffen können Kinder spontan gegen
Ungerechtigkeit aufbegehren. Es gibt in

ganz reifen Menschen eine Freiheit des Ge-

wissens, die sich gegen das Eingelernte und

allgemein Getane stellt.'" Was also ist das

Gewissen?

1. Das Gewissen ist ein Organ des

inneren Wissens um Gut und Böse,

das wesentlich zum Menschen gehört
Robert Spaemann sagt: Das Gewissen ist

ein Organ, kein Orakel. Es ist uns gegeben; es

gehört zu unserem Wesen; es ist nicht von
aussen gemacht. Aber als Organ muss es

wachsen; es muss gebildet und geübt werden.

Es lässt sich mit der Sprache vergleichen:
Warum sprechen wir? Wir sprechen, weil wir
es von den Eltern gelernt haben. Wir spre-
chen die Sprache, die sie uns lehrten. Es gibt
auch andere Sprachen, die wir nicht verste-
hen. Dennoch ist die Sprache nicht verinner-
lichte Fremdbestimmung, sondern das uns

von innen her Eigene. Sie wird von aussen ge-

bildet, aber diese Bildung antwortet auf die

Vorgabe unseres Wesens selbst, sich in der

Sprache aussagen zu können. Ebenso ist es

beim Gewissen: Der Mensch ist von sich her
ein Wesen, das ein Organ des inneren Wis-
sens um Gut und Böse hat.

2. Der Mensch ist verpflichtet,
sein Gewissen zu pflegen, zu formen,
zu bilden
Damit der Mensch wird, was er von sich

her ist, bedarf er der Hilfe der anderen. Das
Gewissen muss geformt und erzogen wer-
den. Es kann verkümmern, es kann zertreten
werden; es kann verfälscht werden, so dass es

nur noch verkümmert und verzerrt spricht.
Das Schweigen des Gewissens kann zur le-

bensgefährlichen Erkrankung ganzer Zivili-
sationen werden.'*' Es ist eine Krankheit,
kein schlechtes Gewissen zu haben, wie es

eine Krankheit ist, keinen Schmerz empfin-
den zu können. Deshalb kann man auch

nicht die Maxime ausgeben, jedermann
müsse immer alles tun dürfen, was ihm sein

Gewissen erlaubt: Dann dürfte der Gewis-

senlose alles. Es ist in Wahrheit seine Schuld
oder die seiner Erzieher, sein Gewissen so ge-

schlagen zu haben, dass es ihn nicht mehr se-

hen lässt, was er als Mensch sehen muss. So

6» Vgl. ebd. 1150-52.
i" Vgl. ebd. 1153.

Ebd. 1153.

Ebd. 1156.
77 Ebd. 1161.

'3 Ebd. 1163.
7-t Ebd. 1171.
75 Ebd. 1172.
7i J. Kardinal Ratzinger, Der Auftrag des Bi-

schofs und des Theologen angesichts der Pro-
bleme der Moral in unserer Zeit, in: Internationale
katholische Zeitschrift 13 (1984) 524-38. bes.

530-33, hier 531.
77 Ebd.
78 Vgl. ebd.
77 Vgl. ebd. 531 f.
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Dokumentation
ist das Recht des Gewissens eine Pflicht der

Gewissensbildung. Das Gewissen hat nur
dann Anspruch auf Achtung und Gehör-

sam, wenn der Mensch selbst es achtet und

ihm die Sorge zuteil werden lässt, die seiner

Würde entspricht.

3. Das Lehramt dient
der Gewissensbildung
Wir müssen also nach den wahren Mass-

Stäben des Gewissens Ausschau halten, da-

mit allmählich wirklich das innere Wort des

Gewissens zur Geltung kommt. Das heisst

für uns, dass das kirchliche Lehramt die Ver-

antwortung rechter Formung der Gewissen

trägt. Es appelliert an die innere Resonanz

seines Wortes im Prozess der Gewissensrei-

fung. Es ist daher zu einfach, einer Aussage
des Lehramtes das persönliche Gewissen ent-

gegenzustellen. Wenn mir eine Aussage des

Lehramtes nicht passt, muss ich mich ehrlich

fragen: Was widerspricht in mir diesem Wort
des Lehramtes? 1st es vielleicht nur meine

Bequemlichkeit? Mein Eigensinn? Oder ist

es vielleicht die Fremdbestimmung durch
einen Trend des Zeitgeistes, der mir erlaubt,
was das Lehramt verbietet, und der mir be-

gründet oder passender erscheint, bloss weil

er die Plausibilität der Gesellschaft für sich

hat? Nur in einem solchen Ringen kann sich

das Gewissen formen. Und das Lehramt darf
erwarten, dass sich ihm das Gewissen in die-

ser Ernsthaftigkeit öffnet. Wenn ich glaube,
dass die Kirche vom Herrn her kommt, dann
hat das Amt der Kirche ein Recht darauf, als

vorrangiger Faktor der Formung des Gewis-

sens, seiner wahren Bildung zu sich selbst an-

genommen zu werden. Dem entspricht frei-
lieh umgekehrt die Pflicht des Lehramtes,
sein Wort so zu sagen, dass es im Konflikt
der Werte und Orientierungen verstanden

werden kann. Es muss sich so aussprechen,
dass die innere Resonanz darauf für ein wa-
ches Gewissen möglich ist.

4. Der Mensch niuss seinem Gewissen

Gehorsam leisten
Das Gewissen ist jenes Organ, das uns die

Wirklichkeit wahrnehmen lässt, sofern diese

sittlich bedeutsam ist. Der Erkenntnisakt
des Gewissens ist so geartet, dass er uns un-
mittelbar verpflichtet. Darin unterscheidet

er sich von anderen Erkenntnisakten, etwa
auch einer philosophischen Betrachtung
dessen, was Ethik ist. Der Mensch muss sei-

nem Gewissen Gehorsam leisten. «Dieser

unbedingte, über jeder äusseren Autorität
stehende Anspruch des Gewissens meint die

traditionelle Formulierung, dass das Gewis-

sen die letzte und höchste Norm des Sittli-
chen ist.»*" Dabei ist hier selbstverständlich

nur vorausgesetzt, dass es sich um ein verant-
wortlich gebildetes Gewissen handelt. Trotz-
dem gilt dies auch dann, wenn sich das Ge-

wissen ganz oder teilweise im Irrtum befin-
det. Daraus folgt: Auch ein unüberwindlich
irriges Gewissen behält seine Würde.

VII. Zusammenfassung

Behindert das kirchliche Lehramt und

die Ethik das ärztliche Handeln? Das war

unsere Ausgangs frage. Blicken wir auf un-
sere Überlegungen zurück! Was für jedes

menschliche Handeln gilt, das gilt auch für
das ärztliche Handeln. In einer konkreten

Entscheidungssituation muss ich letztlich
dem Urteil und Spruch meines Gewissens

folgen. Gerade das Lehramt der katholi-
selten Kirche verteidigt die Würde, die Kom-

petenz und auch die recht verstandene Auto-
nomie des persönlichen Gewissens. Das

Gewissen wendet Handlungsregeln auf be-

stimmte Situationen an. Es berücksichtigt
dabei seine praktische Erfahrung und beach-

tet auch die Umstände. Die Handlungsre-
geln schafft das Gewissen nicht selbst. Es

findet sie vor oder leitet sie aus übergeord-
neten Regeln ab. Damit das Gewissen seine

Aufgabe erfüllen kann, müssen wir es bil-
den. Wenn es um komplexe Entscheidungen
und schwierige Konflikte geht, sind sorgfäl-
tige ethische Überlegungen nötig, um das

Gute zu erkennen. Da jedoch die Sünde das

Erkenntnisvermögen des Menschen trübt
und seinen Willen schwächt, gelangen ethi-
sehe Überlegungen nicht immer zu hinrei-
chend klaren und verbindlichen Normen.
Als glaubende Menschen sind wir deshalb

dankbar dafür, dass wir durch die Offenba-

rung ethische Normen erhalten haben, die

uns bei der Orientierung helfen wie Wegwei-

ser oder Leuchttürme. Für den katholischen
Christen hat das Lehramt der Kirche das

Recht und die Pflicht, die Offenbarung ver-

bindlich auszulegen. Denn ihm ist der Bei-
stand des Heiligen Geistes zugesagt. Die

Aufgabe der Moraltheologie ist es, das Lehr-

amt in seinem Dienst zu unterstützen. Wenn

das Lehramt und teilweise auch die Ethik be-

stimmte Handlungen unbedingt verbieten,
dann geht es um solche Handlungen, welche

die Erfüllung des Menschseins beeinträchti-

gen oder verhindern, Handlungen also, wel-
che auf die Abschaffung des Menschen hin-
auslaufen.

Kurz: Verbote, welche die Abschaffung
des Menschen verhindern, sind keine Behin-

derung des ärztlichen Handelns. Der Arzt,
der sie nicht beachtet, handelt nicht mehr

menschenwürdig, ja nicht mehr eigentlich
menschlich und darum auch nicht mehr ei-

gentlich ärztlich. C/tràYop/t Case///

A. Laun, Das Gewissen - Oberste Norm
sittlichen Handelns, Innsbruck, 1984, 95; vgl.
92-118; vgl. S. Pinckaers, aaO. 270f.

Die katholische Identität
des «Sonntags» wird in
Frage gestellt
Der /o/g<?«r/e Lex/ /tz//7e o/s «Dz/tYorw/»

z/er ///tts/r/er/e« «So/tntog» /'« z/er A/r. 25

vom 7. •/««/ er.se/tewen so//e«. D/e «eue Se-

s/Yzer/n ver/t/nr/erfe tf/esyez/oc/t.
Ser/«A.7/o«

Lieber Leser!

In der Nr. 17 vom 26. April habe ich Sie

das letzte Mal über die Zukunft des «Sonn-

tags» informiert. Schon am 28. April wurde
zwischen der Jean Frey AG und der SEVAG
(Schweiz. Evangelische Verlags AG) der

Vertrag über die Zusammenarbeit von «Le-
ben und Glauben» und «Sonntag» unter-
schrieben.

In der Sitzung vom 2. Mai legten die

Chefredaktoren der beiden Zeitschriften
dann die zukünftige gemeinsame Heftstruk-
tur und die Personalplanung vor. Keine Ei-

nigung wurde damals erzielt über den Grad
der Zusammenarbeit und den Standort der

Redaktion «Sonntag».
Der Verwaltungsrat der neuen AG dieser

beiden Zeitschriften diskutierte daraufhin
noch einmal diese Probleme und teilte mir
dann in der Sitzung vom 25. Mai mit:

- Die beiden Zeitschriften sollen in Zu-
kunft grundsätzlich die gleichen Farbseiten
und Farbreportagen aufweisen.

- Sie werden sich dann profilmässig auf
höchstens noch 11 Schwarz-weiss-Seiten
voneinander unterscheiden.

- Die Redaktion des «Sonntags» soll bis

spätestens 1. Juli nach Bern gezügelt und mit
«Leben und Glauben» zusammengelegt
werden. Nur einer der Redaktoren bleibt
fest in Ölten.

- Die Zusammenarbeit soll möglichst
bald, d.h. bereits in der Nr. 32 vom 8-/9.
August dieses Jahres auch für die Leser

sichtbar werden.
Ehrlich gesagt, ich hätte mir mehr Spiel-

räum und Eigenständigkeit gewünscht für
den «Sonntag» und habe dafür auch ge-
kämpft. Aber die entscheidenden Be-

Schlüsse fallen ja bekanntlich nicht in den

Redaktionen, sondern auf verlegerischer
Ebene. Hier zählt vor allem «Wirtschaft-
lichkeit». Redaktoren haben da gelegentlich
differenziertere Ansichten, auch Leser...
denn in den «roten Zahlen» war der «Sonn-

tag» bisher nie.

Mit freundlichen Grüssen,
W? Znr//«/t
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Hinweise

Bleibt die Liturgie?
Auf Ende des Studienjahres 1988/89

beendet mit der Erreichung der Altersgrenze
Prof. Dr. .A/o/sA/wZ/er seine Lehrtätigkeit an
der Theologischen Fakultät Luzern. Seine

Abschiedsvorlesung zur Frage «Bleibt die

Liturgie?» findet statt im Grossen Hörsaal
T. 1 der Theologischen Fakultät, Pfister-

gasse 20, am Montag, den 26. Juni um 17.15

Uhr. Professoren und Dozenten, Assi-

stent(inn)en und Studierende sowie mit der

Fakultät befreundete und verbundene Da-

men und Herren sind dazu herzlich eingela-
den. M/Ygeto/t

Ferienaushilfe
Ein nigerianischer Priester, der in

Innsbruck Theologie studiert, stellt sich für
Ferienaushilfe zur Verfügung. Frei ist Sa-

muel Nwabuko Onwuchekwe - 1957 gebo-

ren, 1988 zum Priester geweiht, seit 1985 in
Innsbruck - zwischen der 2. Juliwoche und
Ende September, so dass er in verschiedenen
Pfarreien Ferienaushilfe zu leisten bereit ist.
Erreichbar ist Samuel Onwuchekwe im Col-
legium Canisianum, A-6020 Innsbruck, Te-

lefon 0043 - 5222- 59 463 -40.
TtetZaAY/oM

Pressecommuniqué der
204. Ordentlichen Versammlung
der Schweizer Bischofskonferenz
vom 5.-7. Juni 1989 im Kloster Einsiedeln
//z? Ze/'c/teM vom ÖAMMteMe wmc/ A7//0»-

Hwse/MöMfiferse/zMMg MJ/Y r/e/M /s/o/w

Im Zentrum der Beratungen der 204. Or-
dentlichen Versammlung der Schweizer Bi-

schofskonferenz (SBK) vom 5.-7. Juni 1989

in Einsiedeln standen unter anderem die Er-
gebnisse der Europäischen Ökumenischen

Versammlung «Frieden in Gerechtigkeit»
vom 15.-21. Mai dieses Jahres in Basel, die

Schaffung eines neuen Ressorts «Kultur»,
die Anwesenheit einer wachsenden Zahl von
Muslimen in unserem Land sowie die Sorge

um die gegenwärtig so zahlreichen Opfer der

Gewalt in aller Welt.

Nac/t r/er -Ewro/zö/scAeM GAu/HeM/sc/teM

Ker«i7w/M/i/Mg /M Ztee/
Einheitlich positiv äusserten sich die drei

Mitglieder der Schweizer Bischofskonfe-

renz, die an der Europäischen Ökumeni-
sehen Versammlung im Mai dieses Jahres in
Basel teilgenommen hatten, über die dort
gemachten Erfahrungen. Insbesondere

zeigten sich die Bischöfe von den gemeinsa-

men Gebetszeiten und den Gottesdiensten
sowie vom engagierten Gespräch und wert-
vollen Erfahrungsaustausch beeindruckt,
die über die Barrieren zwischen Nord und
Süd bzw. zwischen Ost und West hinweg
möglich wurden: ein starkes Erlebnis ge-
schwisterlicher Einheit in der Verschieden-
heit christlicher Glaubenserfahrungen in

Europa. Sobald das Schlussdokument der
Ökumenischen Versammlung veröffent-
licht ist, soll es nach Meinung der Bischöfe
eine Grundlage bilden zur Weiterarbeit auf
allen Ebenen des kirchlichen Engagements
für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-

rung der Schöpfung. Im übrigen will sich die

Bischofskonferenz ihrerseits schon zum
Bettag dieses Jahres in ihrem Hirtenbrief
wiederum zu diesesm Thema äussern und
ihre positive Beurteilung des Basler Ereig-
nisses auch dem Präsidenten des Rates der

Europäischen Bischofskonferenzen

(CCEE), Carlo Maria Kardinal Martini, im
Hinblick auf die Weltversammlung 1990 in
Seoul zum selben Thema schriftlich zum
Ausdruck bringen.

Zw/?; netze« Fes-sotY «/Czz/Zzz/-»

Einem ständigen Anliegen der Kirche
entsprechend hat die Schweizer Bischofs-
konferenz ein Ressort «Kultur» im Sinne ei-

nes «Ortes der Reflexion» geschaffen, dem

der Abt von Einsiedeln, Georg Holzherr,
vorsteht. Es geht darum, in den verschiede-

nen Erscheinungsformen der Kultur die
Werte des Evangeliums und der Kirche ein-

zubringen. Konkret wird sich das Ressort

mit kirchlich-kulturellen Tätigkeiten und

Defiziten auseinandersetzen. Im übrigen be-

fassen sich bereits bestehende Kommissio-
nen mit ars sacra, musica sacra, Bildung auf
allen Ebenen, Medienarbeit, Freizeitgestal-
tung, freien Künsten usw.

DzY//og M7/Y <7e/n /s/m/m /'« r/er ScAwe/z

Der Leiter der Arbeitsgruppe «Mus-
lime» der Schweizerischen Kommission für
Ausländerfragen (SKAF) der Bischofskon-
ferenz, Diakon Dr. Franz Allemann, Fla-

matt, informierte die Bischöfe über die Si-

tuation der heute rund 80000 Muslime in der

Schweiz. Vor allem berichtete der Referent

von den Bemühungen der genannten Ar-

Infolge des unerwartet grossen Inse-

ratenteils muss der Bericht über die

Pressekonferenz der Schweizer Bi-
schofskonferenz - wie auch weitere

Berichterstattung - auf die nächste

Ausgabe verschoben werden.

beitsgruppe, den Muslimen zu helfen, «dass

sie zu ihrer religiösen und kulturellen Identi-
tät in einem veränderten Kontext finden und
ihren Glauben auch in einer anderen Um-
weit leben können». Dabei bemüht man sich

darum, dass ein Zusammenleben von Chri-
sten und Muslimen in gegenseitigem Re-

spekt möglich wird. Neben einer grossen
Anzahl von Bildungsveranstaltungen und
der Mithilfe für eine sachgerechte Öffent-
lichkeitsarbeit hat die Arbeitsgruppe - teil-
weise zusammen mit dem Beauftragten des

Schweizerischen Evangelischen Kirchen-
bundes für Migrationsfragen - auch drei pa-
storale Handreichungen veröffentlicht:
«Damit wir uns besser verstehen», «Chri-
sten und Muslime im Gespräch» und «Ehe
zwischen Katholiken und Muslimen in der
Schweiz». In Vorbereitung sind gegenwärtig
Faltblätter «Was Christen glauben» und
«Christsein» sowie eine Broschüre «Musli-
mische Kinder in Schweizer Schulen». Ne-
ben vielen positiven Begegnungen und Er-
fahrungen mit dem Islam wird die Arbeits-

gruppe - so Dr. Allemann - mit den

Problemen konfrontiert, die zunehmende

fundamentalistische Tendenzen in der isla-
mischen Welt für den Dialog aufgeben. Mit
Sorge verfolgt die Arbeitsgruppe ferner die

Diskriminierung von Christen in bestimm-
ten muslimischen Ländern.

Für t/t'e Op/er <7er Gewö/Z

Bestürzt über die ständigen Gewalttaten
an unschuldigen Menschen im Libanon, in
Palästina und in Afghanistan sowie über die
Massaker in China richten die Schweizer Bi-
schöfe den dringenden Appell an die Regie-

rungen und an alle Menschen guten Willens,
sich neu auf das grundlegende Recht auf Le-
ben zu besinnen und alles zu tun, um solche

Gewalttaten zu verhindern. Die Bischöfe ru-
fen die Schweizer Katholiken auf, in diesem

Sinne zu beten und zu handeln.

Zz/r fi/sc/zo/ssyrtoefe 7990

An der Bischofssynode 1990 in Rom
wird der Bischof von Lugano, Eugenio Co-

recco, die Schweizer Bischofskonferenz ver-
treten. Sein Stellvertreter ist der Bischof von
Lausanne, Genf und Freiburg, Pierre Ma-
mie. Zum Thema der Synode «Die Prie-
sterausbildung in den derzeitigen Verhält-
nissen» sind die «Lineamenta» soeben er-

Amtlicher Tei l

Für alle Bistümer
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schienen. Die Bischöfe haben sich über das

Verfahren der Vernehmlassung zu diesem

Text geeinigt.

£>77e«/?M/7gez7

Der Abt von Einsiedeln, Georg Holz-
herr, übernimmt von Bischof Johannes

Vonderach das Präsidium der Catholica
Unio Schweiz. Neu in die SBK-Kommission
«Ehe und Familie» wurden Marlies Müller-
Egger, Kreuzlingen, und Evi Kopp-Brosio,
Kriens, gewählt. Domherr Franz Stampfli,
Zürich, wird Präsident der Herausgeber-
Kommission der für 1991 geplanten katholi-
sehen Jubiläums-Illustrierten. Schliesslich

ernannten die Bischöfe Pier Luigi Giovan-
nini, Freiburg, zum Mitglied ihrer National-
kommission «lustitia et Pax» und P. Dr.

Roger Berthouzoz OP, Genf, in die Evange-
lisch/Römisch-katholische Gesprächskom-
mission (ERGK).

Für die Bistümer der
deutschsprachigen
Schweiz

Sitzung der Ordinarienkonferenz
mit den Jugendverbänden (OKJV)
am 31. Mai 1989

Auch diesmal berichteten die verschiede-

nen Jugendverbände über ihre aktuelle Ar-
beit: etwa die Neuformulierung des Pfadfin-
dergedankens und ein neues Präseshand-

buch der Katholischen Pfadfinder, die

aktuelle Diskussion «Gewalt und Sport» im
Schweizerischen katholischen Turn- und

Sportverband, die geplante Jugendseel-

sorge-Tagung «Jugend und Bibel» Ende Au-

gust, das grosse Jugendtreffen im August
mit Papst Johannes Paul II. in Santiago de

Compostela zum Thema «Evangelisation
der Jugend durch die Jugend» u. a. m.

Die beiden Jugend-Delegierten Elisabeth

Müggler und Marc Haas berichteten über

ihre Eindrücke von der «Europäischen öku-
menischen Versammlung: Frieden in Ge-

rechtigkeit» in Basel. Beeindruckt waren

beide vom gemeinsamen Gebet und Bibelle-

sen, den engagierten Diskussionen über die

grossen Weltprobleme des Friedens, der Ge-

rechtigkeit und der Bewahrung der Schöp-

fung. Das profilierte Schlussdokument von
Basel verdient, in der Jugendarbeit wie auch

in allen anderen kirchlichen Gremien weiter

beachtet und verwirklicht zu werden.

Schliesslich planten die Jugendvertreter
der OKJV eine Begegnung mit der deutsch-

schweizerischen Ordinarienkonferenz

(DOK) am 29. September 1989, an der das

Thema: «Entfernt sich die Kirche von der

Jugend oder entfernt sich die Jugend von der

Kirche?» miteinander besprochen werden

soll.

Bistum Chur

Ausschreibung
Infolge Demission des bisherigen Amts-

inhabers wird die Pfarrei Zmtez zur Wieder-

besetzung ausgeschrieben. Interessenten

mögen sich melden bis zum 29. /««/ L9<?9

beim Personalrat des Bistums Chur, Hof 19,

7000 Chur.

Im Herrn verschieden

/4/oA ßawerf, P/h/rer, t/n/en'&erg
Der Verstorbene wurde am 23. Dezember

1931 in Kaltbrunn geboren und am 7. Juli
1957 in Chur zum Priester geweiht. Er war
tätig als Professor am Kollegium Schwyz

(September 1958 bis September 1966 und ab

September 1971), Vizepräfekt Kollegium
Schwyz (September 1958 bis September

1966), Präfekt Kollegium Schwyz (Septem-
ber 1972 bis Dezember 1984), Pfarrer in Un-
teriberg (ab 8. Dezember 1984). Er starb am
2. Juni 1989 in Einsiedeln und wurde am
7. Juni 1989 in Unteriberg beerdigt.

Neue Bücher

Johannes Eck
Max Ziegelbauer, Johannes Eck. Mann der

Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung. Mit 47

Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln, EOS-

Verlag, St. Ottilien 1987, 310 Seiten.
Diese Johannes-Eck-Biographie entstand im

Zusammenhang mit den Feiern zum 500. Geburts-

tag (13. 11. 1486) des bekannten Gegenspielers von
Martin Luther. Johannes Eck ist in den letzten

Jahrzehnten, seit die Reformationsgeschichte alte

erstarrte Fronten abbaut und man auch katholi-
scherseits sich bemüht, den Reformatoren verste-
hend gerecht zu werden, in den Hintergrund getre-
ten. Ja, es macht auch den Eindruck, dass man
heute mit dem Luthergegner zu hart ins Gericht
geht und seine Verdienste und Fähigkeiten ver-
kennt.

Deshalb bemüht sich diese umfangreiche Ju-

biläumsbiographie aus der Feder von Weihbischof
Max Ziegelbauer aus Augsburg um eine Rehabili-
tation des reich begabten Kontroverstheologen.
Mit bewundernswertem Fleissund unermüdlicher
Akribie hat der Autor direktes und indirektes Ma-
terial über die Person, das Wirken und die Werke
des Professors von Ingolstadt zusammengetragen.
Das Buch ist damit zu einer Fundgrube grossen
Umfangs geworden. Für die Schweizer sind die

Ausführungen über Ecks Teilnahme an der Bade-

ner Disputation 1526 von Interesse. In dieser rei-

chen Kompilation liegt die Stärke des Werkes, und
das ist schon sehr viel. Allerdings ist das unermüd-
lieh zusammengetragene Material nur lose anein-
andergereiht, so dass Fakten und Zitate oft isoliert
nebeneinander stehen. Leo £?//;'«

Augustinus
Henry Chadwick, Augustin. Aus dem Engli-

sehen Original (Augustine, Oxford University
Press 1986) übersetzt von Marianne Mühlenberg,
Kleine Vandenhoeck-Reihe 1526, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 1987, 132 Seiten.

Es handelt sich um eine Einführung in das
Denken und in das Werk des heiligen Augustinus.
Die Biographie bietet dazu nur den Rahmen. Das

eigentliche Thema ist aber hervorragend bewäl-
tigt. Chadwick ist ein subtiler Augustinuskenner.
Er zeigt die Breiten und Tiefen der Interessen des

Kirchenlehrers auf und legt die verschlungenen
Wege des suchenden Denkers frei; denn bei Augu-
stinus steht die geistige Entwicklung in steter Dy-
namik. Chadwick führt durch diese Pfade des

Denkens, lotet und leuchtet sie aus und gibt so
auch für die eigentliche Biographie Verständnis
und vertiefte Einsichten. Leo £7//m
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Das Offene Haus für die Jugend B 18 in Basel sucht auf den
frühen Herbst 1989 zur Ergänzung der

Leitung
eine jüngere Person für ein Halbamt mit folgenden anspruchsvol-
len Eigenschaften: dieser Mann oder diese Frau hat eine seelsor-
gerliche oder soziale Ausbildung, evtl. praktische Erfahrung in
Jugendarbeit oder im kirchlichen Dienst. Diese Stelle setzt ein
Engagement für die Kirche und Teamfähigkeit voraus. Wichtig ist
auch eine gewisse Vertrautheit mit Basler Verhältnissen.
Entlohnung und Sozialleistungen gemäss Anstellungs- und
Besoldungsordnung der Römisch-Katholischen Kirche Basel-
Stadt.

Auskünfte und Bewerbung: Hauskommission Offenes Haus
B 18, Alexander Schaffner, Im langen Loh 153, 4054 Basel, Tele-
fon P 061 - 39 64 34, G 061 - 25 55 87

Telefon
Geschäft 081 225170

Richard Freytag

CH-7012 FELSBERG/Grb.

FELSBERG AG
Planen Sie eine

ROM-REISE
Als Rom-Schweizer organisieren wir Ihre Pfarrei- oder Kirchen-
chor-Reise abseits des Massentourismus. Individuell mit Ihnen
geplantes christlich-kulturelles Programm mit Besuch der
Vatikanischen Gärten, Messe in den Katakomben, Basiliken-
besuchen, Papstaudienz, charakteristischen Mahlzeiten und
Ausflügen.
Unsere Spezialität: Persönliche Betreuung und schweizerdeut-
sehe geschichtlich-kulturelle Führungen durch Rom-Schweizer.

Informationen, Programmbeispiele, Referenzen, unverbindliche
Offerten:

RR Rom Reisen AG, Joachim-Hefti-Weg 5, 8027 Zürich,
Telefon 01-201 41 27

radio Vatikan
tgl. 7.30 Uhr Lateinische Messe

16.00 Uhr Nachrichten (deutsch)
20.40 Uhr Lateinischer Rosenkranz

Ferien in Lugano
Casa S. Birgitta
6900 Lugano, via Calloni 14

(Tel.091-541212/546591)

Von Schwestern geleitetes
modernes, behagliches, ru-
higes Hotel für angenehme
Ferien (fünf Minuten vom
See)

Zürcher Kantonale Katechetische Kommission
Katechetische Arbeitsstelle für den Kanton Zürich

Für die Aus- und Fortbildung von nebenamtlichen Katecheten
suchen wir eine/n

Prakfikumsleiter/in
Stellenantritt: 1. Oktober 1989 oder nach Vereinbarung.

Aufgabenbereich:
- Organisation und Durchführung der dreijährigen Kateche-

tikkurse
- Planung und Gestaltung der regionalen Fortbildung für die

katechetisch Tätigen im Kanton Zürich
- Planung und Gestaltung von Tagungen und Intensivkursen
- Beratung der Katecheten/-innen
- Erarbeiten von Unterrichtsunterlagen zum Rahmenplan

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene katechetische und eine solide theolo-

gische Ausbildung
- Kaderkurs des Katechetischen Instituts der Theologischen

Fakultät Luzern oder ähnliche Praktikumsleiterausbildung
- Erfahrung in der Praxis des Religionsunterrichts auf allen

Stufen der Volksschule
- Erfahrung in der Erwachsenenbildung
- Bereitschaft und Fähigkeit im Team zu arbeiten

Wir bieten:
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen im Rahmen der An-

Stellungsordnung der Römisch-Katholischen Körperschaft
des Kantons Zürich
Unterstützung und Begleitung durch die Mitarbeiter der
Katechetischen Arbeitsstelle und der Dokumentations-
stelle

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an
die Römisch-Katholische Zentralkommission des Kantons
Zürich, Hirschengraben 66, 8001 Zürich.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
B. Beeli und W. Achermann, Katechetische Arbeitsstelle, Hir-
schengraben 66, 8001 Zürich, Telefon 01 - 252 6015;
H. Heggli, Mitglied der Zentralkommission, Edlikerstr. 28,
8400 Winterthur, Telefon 052 - 29 55 75;
Rolf Bezjak, Präsident der Katechetischen Kommission,
Sommerau 5, 8634 Hombrechtikon, Telefon 055-42 20 46

Ajswra/
Kirchengoldschmiede/ / / / /

Der Spezialist für

• Restaurationen
• Neuanfertigungen
• Feuervergoldungen

M. Ludolini + B. Ferigutti, Zürcherstr. 35, 9500 Wil, Tel. 073/22 37 88
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Die Pfarrei St. Martin Schwyz

sucht auf Beginn des Schuljahres (21. August 1989)
eine(n) vollamtliche(n)

Katechetin/Katecheten

Der Aufgabenkreis wird nach Absprache und nach
Neigung festgelegt und könnte ungefähr Folgendes
umfassen:

- Religionsunterricht (vor allem auf der Oberstufe)
- Mitgestaltung von Schüler- und Jugendgottes-

diensten
- Mithilfe bei der pfarreilichen Jugendarbeit

Wir wünschen uns eine(n) jugendliche(n) Mitarbei-
ter(-in) voller Optimismus und Freude am kirchlichen
Dienst.

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Pfarrer Franz von
Holzen, Herrengasse 22, 6430 Schwyz, Telefon
043-21 12 01.

Bewerbungen (wenn möglich schriftlich) sind an die
gleiche Adresse zu richten

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Embrach (ZH)

Wir sind eine junge, in verschiedener Hinsicht noch
im Aufbau begriffene Kirchgemeinde. Zur Lösung
der vielfältigen Aufgaben in unserer Pfarrei suchen
wir einen/eine

Pastoralassistenten/in
Wir erwarten:
- Unterstützung beim Religionsunterricht auf der

Oberstufe
- Interesse an der Jugendarbeit
- Mitgestaltung von Gottesdiensten
- Aufgeschlossenheit und Engagement

Wir bieten:

- entwicklungsfähigen Aufgabenbereich, der Raum
offen lässt für Eigeninitiative

- schöne Wohnung in neu renoviertem Haus mit
Garten

- tatkräftige Unterstützung durch die Kirchen-
pflege

- zeitgemässe Entlohnung

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu
richten an Dr. Karl Kistler, Pfarrhausstrasse 9, 8424
Embrach, der auch gerne weitere Auskünfte erteilt
(Telefon 01-865 22 30)

Rauchfreie

Opferlichte
in roten, farblosen oder bernsteinfarbenen Be-
ehern können Sie jederzeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert umweit-
freundlichen, glasklaren Material hergestellt.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!

KERZENFABRIK SU R S E E

6210 Sursee Telefon 045 - 21 10 38

Erika Albrecht

Meister Eckharts sieben Grade des schauenden
Lebens
Ein Weg der Gotteserfahrung. Mit einem Nachwort von Karlfried Graf
Dürckheim. 101 Seiten, kart., Fr. 15.70. N.F. Weitz Verlag.

«Das Besondere an der Darstellung von <Meister Eckharts sieben Graden
des schauenden Lebens» ist, dass die Autorin diesen Spruch nicht nur
einer wissenschaftlich-analytischen Exegese unterzieht. Ihr lebendiger
Glaube liess sie auf das Geheimnis horchen - im jahrelangen meditativen
und kontemplativen inneren Bewegen seines Gehaltes erschliesst sie
den Spruch von innen her. Ohne je den Zusammenhang mit den Egebnis-
sen der Eckhart-Forschung aus dem Auge zu verlieren, führt sie den Leser

von Stufe zu Stufe durch die Meditationsaufgaben dieses Spruches und
durchleuchtet ihren Erfahrungsspielraum und die Tiefendimension my-
stischen Erlebens in bildhaften Worten von dichterischer Kraft.»

Raeber Bücher AG, Frankenstrasse 9, 6002 Luzern

Wir
sind die katholische Pfarrei der Gemeinde Oberwil (zirka
8000 Einwohner), ein südlicher Vorort der Stadt Basel.
Durch das Engagement vieler aktiver Gruppen, darunter
etliche Jugendgruppen, handelt es sich um eine sehr
lebendige Pfarrei.

Wir suchen einen Katecheten, der seine Kraft für folgende
Aufgaben einsetzen mag:
- Jugendarbeit, u.a. Betreuung verschiedener Jugend-

gruppen
- zirka 10 Stunden Religionsunterricht (Oberstufe)
- religiöse Weiterbildung der Schulentlassenen
- Vorbereitung und Mitgestaltung von Jugend-, Schüler-

bzw. Familiengottesdiensten
- Mitarbeit in der Erwachsenenbildung
- weitere Mitarbeit nach persönlicher Neigung

Zusätzliche Informationen gibt Ihnen gerne: Herr Mario
Odoni (Amtsinhaber bis 31. März 1989), Telefon 022-
21 88 44, oder Heinz Warnebold, Pfarrer, Telefon 061-
401 3412.

Katechet
Sie
haben eine Ausbildung als Katechet genossen, sind
25-40 Jahre alt und interessieren sich für eine vollamt-
liehe Dauerstellung. Sie sind initiativ und gewillt, intensiv
mit dem Pfarrer und den engagierten Laien zusammen-
zuarbeiten. Sie interessieren sich ganz besonders für
Jugendarbeit, haben aber auch Interesse an Erwachse-
nenbildung.
Falls Sie an dieser Stelle konkretes Interesse haben, so
wenden Sie sich bitte an den Präsidenten der Kirch-
gemeinde: Dr. J. Rosenthaler, Auf der Wacht 55, 4104
Oberwil (Telefon 061-401 03 47)
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Spezialfirma für Kirchenbänke
und Kirchenmobiliar

Restaurieren von Kirchenmobiliar

bruncÄe
Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-752432

A. Bründler AG, 5643 Sins, Möbelwerkstätte - Innenausbau
Telefon 042-6613 47

Günstig abzugeben

1 Altartisch, Holz, Grösse 150x150cm

1 Tabernakel, Eisen, Grösse 50x45x45 cm, auf einem Steinsockel,
Grösse 110x42x42 cm

6 Leuchtkörper mit je 5 Lampen

Interessenten melden sich bei Casper Gartmann, Präsident der Katholischen
Kirchgemeinde, 7017 Flims, Telefon 081 - 39 11 77
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Verkaufe

Luther-Bibel
Jahrgang 1566

Schulser-Bibel
Jahrgang 1679, I.Auflage
Diverse Psalm-Bücher
Interessenten melden sieh unter
Telefon 082 - 6 14 14

LIENERT
KERZEN

EINSIEDELN
0 055 532381

Initiative, kontaktfreudige Frau (42), in
Ausbildung zur nebenamtlichen Katechetin,
sucht:

50-Prozent-Stelle
in Pfarrei

Sekretariat und Religionsunterricht oder son-
stige Pfarreiarbeit, Raum Luzern und Um-
gebung.

Nähere Auskünfte erbeten unter Telefon
041 - 81 54 14, vormittags

Ein Werk, das neue Maßstäbe setzt: Führende Bibelwissen-
schaftler, Archäologen und Historiker geben einen neuen,
einzigartigen Einblick in die Welt der Bibel. 87 Einzelthemen
sind in äußerst ansprechender und informativer Verbindung
von Karte, Bild und Text dargestellt.

Dieses Werk braucht jeder, der sich interessiert für Land und
Leute der Bibel, für die Geschichte und das Leben in den
Großreichen des Alten Orients, für die folgenreichen Gottes-
erfahrungen Israels und die Grundlagen des christlichen
Glaubens in ihren geschichtlichen und historischen Zusam-
menhängen: Bibelleser/innen, Bibelkreise, Bibelarbeits-
gruppen; israelreisende; Interessenten für Alte Geschichte,
Kulturgeschichte, Archäologie; Seelsorger/innen sowie
Religionslehrer/innen.

Deutsche Ausgabe herausgegeben und bearbeitet von Oth-
mar Keel und Max Küchler. 254 Seiten mit über 600 farbigen
Karten, Lageplänen, Fotos, Tabellen und Zeichnungen, ge-
bunden mit Schutz-
Umschlag Fr. 90.20
ISBN 3-451-21275-7

VERLAG HERDER

Das internationale
Spitzenwerk biblischer
Geographie. Geschichte
und Kultur


	

